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1.0  Anlass und städtebauliche Zielsetzung 

Die Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark) möchte die geordnete städtebauliche Ent-

wicklung von Photovoltaikfreiflächenanlagen im Gebiet der Einheitsgemeinde durch das hier 

vorliegende Entwicklungskonzept städtebaulich sichern. Mit 6.797 Einwohnern (31.12.2022) 

steht dabei nicht die Eigenversorgung der Einheitsgemeinde im Fokus, sondern die Integration 

in Bestrebung des Landes Sachsen-Anhalt den Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

zu fördern. Ausschlaggebend war auf kommunaler Ebene die starke Nachfrage nach geeig-

neten Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. So sind bei der Verwaltung der Einheits-

gemeinde der Stadt Arendsee (Altmark) vom Herbst 2021 bis zum Frühsommer 2022 Anfragen 

an Flächen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in einem Gesamtumfang von 234 Hektar ein-

gegangen. Zusätzlich waren schon Aufstellungsbeschlüsse für B-Pläne in einem Gesamtum-

fang von 102 ha gefasst worden. Von diesen Flächen lagen weniger als 30 Hektar in zur da-

maligen Zeit begünstigten (förderfähigen) Räumen, konkret im Bereich von 200 m beiderseits 

vorhandener Schienenwege.  

 

In einem Erörterungsgespräch mit dem Altmarkkreis Salzwedel wurde die Situation so einge-

stuft, dass ein dringender städtebaulicher Handlungsbedarf gegeben war, der über ein ge-

samträumliches Konzept eine geordnete Entwicklung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im 

Gebiet der Einheitsgemeinde Arendsee (Altmark) sichert.  

 

Seitens der Einheitsgemeinde der Stadt Arendsee (Altmark) sollte die konzeptionelle Entwick-

lung von den Menschen vor Ort mitgetragen werden, um so eine möglichst hohe Akzeptanz 

zu schaffen. Die Erstellung wurde somit iterativ aus den Entscheidungen der einzelnen Ort-

schaften entwickelt. Es wurden bewusst keine Zielvorgaben von Mindest- oder Höchstmengen 

an Flächenzuordnungen mit der dazugehörigen Stromproduktion auf einer Zielebene festge-

legt, um im ersten Schritt den Entscheidungen der Ortschaften in vollem Umfang Rechnung 

tragen zu können. 

 

Vor diesem Hintergrund wurden durch die Verwaltung der Stadt alle Ortsteilbürgermeister so-

wie der Stadtrat der Stadt Arendsee (Altmark) zu zwei Arbeitskreisen 22.06.2022 und 

13.10.2022 eingeladen. Hier wurden jeweils in über 2,5 Stunden sehr interessiert die Grund-

sätze und Möglichkeiten zur Ausgestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen und die  

städtebaulichen und raumordnerischen Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten zum Auf-

bau eines gesamträumlichen Konzeptes erörtert. 
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Da im Januar 2023 in erheblicher Weise das EEG und das Baugesetzbuch dem zwingend 

notwendigen Ausbau regenerativer Energien angepasst wurden, wurden die Änderungen und 

Ausgestaltungen des EEG und die vorliegenden konzeptionellen Rückläufe aus den Ortschaf-

ten zur Ausgestaltung eines gesamträumlichen Konzeptes am 25.01.2023 in einem weiteren 

Termin erörtert und das Konzept weiterentwickelt. Zu diesem Termin wurden der Stadtrat, alle 

Ortsteilbürgermeister und -räte sowie die interessierte Öffentlichkeit eingeladen. Hier konsoli-

dierte sich die konzeptionelle Ausgestaltung zur Ausweisung von Flächen für Photovoltaik-

Freiflächenanlagen im Bereich der einzelnen Ortsteile zu einem ersten gesamträumlichen 

Konzept. Dieses wurde nach dem Termin weiter ausgearbeitet, teils auch unter Individualge-

sprächen zwischen den Ortsteil-Bürgermeistern, einzelnen Interessierten und der Verwaltung 

der Stadt Arendsee (Altmark). Vor diesem Hintergrund konnte in der Sitzung des Stadtrates 

am 11.04.2023 der Beschluss gefasst werden, das Konzept in die Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange einzustellen und eine Beteiligung der Öffentlichkeit 

durchzuführen. Diese erfolgten von 01.06. bis 07.07.2023. Die eingegangenen und abgewo-

genen Äußerungen wurden in die Planung eingearbeitet. Hierzu wurde am 12.09.2023 ein 

weiterer Erörterungstermin mit der Stadt Arendsee (Altmark) über die letzten offenen Fragen 

gehalten. Die abschließend zu beratenden offenen Punkte wurden in einer Checkliste zusam-

mengefasst und den Entscheidungsträgern übermittelt. Hierüber entschied der Stadtrat am 

01.11.2023. Auf Basis dieser Entscheidungen wurde die hier vorliegende Beschlussfassung 

angefertigt. 

 

 

2.0  Photovoltaikfreiflächenanlagen 

Zur Erörterung, welche Möglichkeiten im Bereich der Realisierung von Freiflächen-Photovol-

taikanlagen zurzeit existieren, werden im Folgenden die verschiedenen Anlagentypen be-

schrieben. Floatinganlagen sind in der Einheitsgemeinde nicht interessant, da durch die Ort-

schaftsräte beschlossen wurde, keine Anlagen auf künstlichen Gewässern zuzulassen. Die 

Beschreibung beschränkt sich dabei auf wesentliche Sachverhalte, um hierüber die Möglich-

keiten bei der Ausgestaltung des gesamträumlichen Konzeptes besser nachvollziehen zu kön-

nen.  
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2.1  Allgemeines zu „konventionellen“ Freiflächenanlagen 

„Konventionelle Bodenanlagen“ 
Zur Erzielung einer Wirtschaftlichkeit sind bei Freiflächenanlagen, für die eine Bauleitplanung 

erstellt werden muss, in Abhängigkeit der Topografie, des angetroffenen Artenbestandes und 

vor allem der Lage des nächstgelegenen Einspeisepunktes Mindestgrößen von ca. 3 ha bis 

5 ha notwendig. 

Die kleinste Einheit zur Gewinnung der Sonnenenergie sind die Solarzellen, die zu einem Mo-

dul verbaut werden. Diese einzelnen Solar-Module werden auf sogenannten Modul-Tischen 

befestigt, wobei mehrere Module auf einen Tisch einen sogenannten „PV-String“ bilden. Die 

Stromgewinnung erfolgt über Gleichstrom, der zur Einleitung in das Stromnetz über Wechsel-

richter in Wechselstrom umgewandelt werden muss. Diese Wechselrichter können beispiels-

weise am Ende von einzelnen PV-Strings an den Tischen angebracht werden oder sind als 

extra Baukörper vorhanden. In diesem Fall sind den Wechselrichtern, falls nicht integriert, ein-

zelne kleine Geräte, so genannte String-Sammler, vorgeschaltet, die den Strom mehrerer 

Strings aufnehmen und an den zugeordneten Wechselrichter weiterleiten. Diese übergeben 

den Strom in Transformatorstationen, die die vorhandene Eingangsspannung in den notwen-

digen Ausgangswert umwandeln, um die Stromspannung auf die notwendige Übertragungs-

energie zu bringen. In einer Anlage können je nach Größe mehrere Trafostationen erforderlich 

werden. Der Strom wird schließlich in einer Übergabestation gesammelt, die den Strom aus 

der Anlage, der sich meistens im Bereich von Niederspannung bewegt, auf das Abnahmenetz, 

meistens Mittelspannungsnetz transformiert. Von der Übergabestation wird dann eine Leitung 

gelegt, die diesen Strom in den nächsten Einspeisepunkt bringt. 

 

Neben den Modultischen sind in der Anlage kleinere Baukörper wie Trafostationen, Kompakt-

stationen, Übergabestationen, Batterien und Monitoring-Container, ggf. auch Videomasten 

vorhanden. Diese Anlagen weisen flächenschonende Größen von ca. 10 m² bis 40 m² auf.  

 

Auf 10 ha Größe werden je nach Anlage eine Übergabestation, mehrere (z.B. 8) Trafostatio-

nen und ein Monitoring-Container installiert. Auch die Installation von Batterien spielt eine zu-

nehmende Rolle. 

 

  



Gesamträumliches Konzept zu Photovoltaikfreiflächenstandorten im  
Gebiet der Einheitsgemeinde Arendsee - 6 - 
 

 
 
Planungsbüro Schumacher GmbH 11/2023  PN 1753-00-W 
G:\Planungsbüro Schumacher GmbH\Projekte\1753-Photovoltaik Arendsee\Word\Texte\1753_November 2023 _ Gesamträumliches Konzept z. Photovoltaikfreiflächenstandorten Arendsee.docx 

 
„Konventionelle“ Bodenanlage 

 

Die Module und Container sind in der Regel nicht über 4 m hoch. Die Gründungen der Gestelle 

der Modultische werden je nach Ausführung ca. 1,50 m bis 2,00 m tief in den Boden gerammt. 

Es sind auch spezielle Verankerungssysteme im Boden möglich (z.B. Spinnanker oder Beton-

fundamente). Es ist davon auszugehen, dass auf einer Anlagenfläche von ca. 10 ha Modulti-

schen die Rammpfähle der Modul-Tische eine Versiegelung von ca. 100 m² verursachen. Auf 

Deponien können die Spiegeltische auch mit Betonschuhen auf dem Boden befestigt werden. 

Dies ist gegenüber der Rammpfahlgründung deutlich teurer. Auf versiegelten Flächen können 

Modultische auch mit Dübeln befestigt werden.  

 

Bei einer 10 ha großen Anlage kann somit von einer realen Versiegelung von ca. 150 m² bis 

500 m² ausgegangen werden. Falls notwendig, wird die innere Erschließung i.d.R. wasser-

durchlässig ausgeführt. Meist entstehen optisch "Graswege" zwischen den Modulen. Regen-

wasser wird ausschließlich breitflächig versickert, sodass durch eine Anlage keine Einleitung 

ins Grundwasser erfolgt. Je nach Situation und Klimaentwicklung kann es ökologisch vorteil-

haft sein, über die Anlagen eine nachhaltige Nutzung des Regenwassers mittels Zisternen- 

system zu ermöglichen. Dies ist nach Rücksprache mit mehreren Projektierer zurzeit noch 

sehr kostenintensiv. Diese Möglichkeit sollte in Zukunft jedoch stärker berücksichtigt werden.  

 
In Abhängigkeit der Geländesituation beansprucht die Errichtung einer ca. 10 ha großen PV-

Anlage einen Zeitraum von 3 bis 4 Monaten. Dabei kann, je nach Geländesituation, das 
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Rammen der Tischpfosten als maßgebliche Lärmemission auf ein bis zwei Wochen reine Ar-

beitszeit reduziert werden. 

 

Häufig werden Unterhaltungswege / Feuerwehrzufahrten in einfacher Ausführung (z.B Schot-

terrasen, Rasengittersteine, etc.) angelegt. 

 

Die Anlagen werden in der Regel mit einem 2 m hohen Zaun eingezäunt. Dieser lässt ca. 

15 cm bis 20 cm Bodenfreiheit zur Durchlässigkeit von Kleinsäugern etc. Bei Schafbeweidung 

und Prädationsdruck kann dies angepasst werden. Die Unterhaltung erfolgt je nach Anlage 

quartalsweise und dient der Sicherung und Wartung der Anlage. Wartungsvorgänge können 

aber auch 1-mal jährlich über drei Wochen erfolgen. In dieser Zeit ist mit einem Verkehr von 1 

– 2 KFZ/Tag zu rechnen. 

Von der Pflege und Unterhaltung gehen keine erheblichen Emissionen aus. In seltenen Fällen, 

in denen erhebliche Blendwirkungen zu befürchten sind, werden in der Planungsphase Spezi-

algutachten erstellt und hierüber, sofern notwendig, Maßnahmen entwickelt, die potenziellen 

Blendwirkungen entgegenwirken bzw. diese vermeiden. Blendwirkungen im Sinne des § 3 

Abs. 1 BinSchG (schädliche Umweltwirkungen) müssen vermieden werden. 

 

Photovoltaikanlagen müssen nicht an die Abfallentsorgung angeschlossen werden. In der Re-

gel bedürfen sie keiner Schmutzwasserentsorgung. Das anfallende Regenwasser wird breit-

flächig im Gelände zur Versickerung gebracht. Es kann aber auch gesammelt, Zisternen zu-

geführt werden und in Trockenperioden zur Bewässerung verwendet werden. 

Wassergefährdungen sind bei ordnungsgemäßem Bau, Betrieb und Wartung der Anlage nicht 

zu befürchten. 

Je nach Lage wird in Genehmigungsverfahren eine gewisse Löschwasserbevorratung/ 

-versorgung für einzelne Anlagen gefordert. Dies ist im Verfahren zu regeln. 

 

Bezüglich der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist die Nutzungsstruktur bei der Ausgangssitu-

ation von großer Bedeutung. Intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen erfahren in der Re-

gel durch die Anlage von Extensivwiesen im Bereich von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ei-

nen Ausgleich auf der Fläche bzw. eine ökologische Aufwertung.  

Anders verhält es sich, wenn eine Anlage im Bereich von Extensivwiesen realisiert werden 

soll. Gleiches oder sehr defizitär ist die Realisierung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in 

Waldbeständen, insbesondere im Bereich von Misch- und Laubwäldern. Hier ist in der Regel 

von einem starken ökologischen Defizit auszugehen. Im Bereich von Schlagfluren kann über 

eine entsprechende Strukturierung der Anlage allenfalls ein Ausgleich auf der Fläche erbracht 

werden. Es ist generell fraglich, ob Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Waldbeständen 
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realisiert werden sollten, da diese selbst bei reinen Koniferenbeständen erheblich dazu beitra-

gen, die CO2 Emissionen zu minimieren.  

 
Bezüglich der faunistischen Funktionen geht mit einer Extensivierung der ehemaligen Nut-

zungsstruktur im Bereich von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ein deutlich höheres Angebot 

an ökologischen Nischen, insbesondere für Invertebraten, einher. Auch Klein- und Mittelsäu-

ger können hiervon profitieren, da die notwendigen Zaunanlagen i.d.R. eine gewisse Boden-

freiheit aufweisen. Ein Flächenentzug ist jedoch für größere Säugetiere zu verzeichnen. 

Bezüglich dem Erhalt angetroffener Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Arten, die dem be-

sonderen Artenschutz unterliegen, sind diese Art für Art zu erfassen und die Freiflächen-Pho-

tovoltaikanlage ist nach Möglichkeit so auszugestalten, das betroffene Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten der angetroffenen Arten funktional im Bereich der Anlage erhalten werden. Dies 

muss in enger Absprache mit den zuständigen Naturschutzbehörden geregelt werden. Hier 

können sich faunistische Belange erheblich auf die Ausgestaltung einer Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage auswirken. Dabei sind insbesondere die Randflächen im Übergang zur angren-

zenden landwirtschaftlich geprägten Fläche und die inneren Versorgungstrasse /-wege ent-

scheidend. Beispiele aus Monitoringuntersuchungen von vorhandenen Solaranlagen zeigen 

auf, dass in Freiflächenanlagen u.a. Braunkehlchen, Rebhuhn, Feldlerche, Schwarzkehlchen, 

Grauammer, Neuntöter angesiedelt werden können. 

Insbesondere die Feldlerche, die hohe Vertikalstrukturen meidet, reagiert auf die Ausgestal-

tung von Photovoltaikanlagen sehr sensibel. Tröltzsch & Neuling fanden bei ausreichend Ab-

stand Feldlerchen zwischen den Modulreihen (Vogelwelt.com - Die Vogelwelt Bd. 134 3/2013).  

 
Insbesondere für die Feldlerche ist die Kombination von Feldlerchenfenstern mit beidseitig 

begleitenden Brachstreifen empfehlenswert. Die Modulreihen sollen für diese Abstände von 

10 -15 m oder mehr aufweisen (Gassenbildung / Randstreifen). 

 

Grundsätzlich können „konventionelle Anlagen“, bei entsprechender Ausgestaltung erhebliche 

Refugialfunktionen aufweisen. Dies insbesondere, wenn die Anlage extensiv bewirtschaftet 

und ggf. durch zusätzliche Habitatstrukturen wie Stein- und Holzhaufen, künstlich angelegte 

größere grabbare Sandflächen, extensiv bewirtschaftete Freiflächen “angereichert“/ausgestat-

tet wird. Darüber hinaus weisen solche Anlagen aufgrund der oben dargelegten Bewirtschaf-

tung und Unterhaltung ein erhebliches Habitatpotenzial für Reptilien und vor allem Invertebra-

ten auf.  

 
Falls ein Weiterbetrieb der Anlage nicht vorgesehen ist, ist nach Beendigung der Laufzeit i.d.R. 

ein Rückbau der Anlage ggf. auch der zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen vertraglich vor-

gesehen. Bezüglich der Ausgleichsflächen sollte auf ihren Rückbau verzichtet werden. Auf 
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Basis entsprechender Vereinbarungen mit den zuständigen Behörden, könnten diese Flächen 

nach Rückbau der Anlage als Flächen für ein Ökokonto fungieren (dies gilt insbesondere für 

Gehölzanpflanzungen!). Damit wäre ein Erhalt der Strukturen, z.B. naturnaher Hecken etc., 

trotz Rückbau der Anlagen gesichert. 

 

2.2 Besondere Solaranlagen 

Als besondere Solaranlagen werden Anlagen verstanden, die nach § 85c EEG durch Festle-

gung der Bundesnetzagentur definiert werden. 

 

Zu den besonderen Anlagen zählen gemäß § 37 Abs. 3 EEG Anlagen: 

 

a) auf Ackerflächen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau auf 

derselben Fläche, 

b) auf Flächen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung in 

Form eines Anbaus von Dauerkulturen oder mehrjährigen Kulturen auf derselben Flä-

che, 

c) auf Grünland, das kein Moorboden ist, bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung als 

Dauergrünland, wenn das Grünland nicht in einem Natura 2000-Gebiet im Sinn des § 7 

Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegt und kein Lebensraumtyp ist, 

der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 

22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 

20.12.2006, S. 368) geändert worden ist, aufgeführt ist, 

d) auf Parkplatzflächen oder 

e) auf Moorböden, die entwässert und landwirtschaftlich genutzt worden sind, wenn die 

Flächen mit der Errichtung der Solaranlage dauerhaft wiedervernässt werden. 

 
Buchstaben a bis c fallen unter den Begriff der Agri-Photovoltaik. Öffentliche Parkplatzflächen, 

die durch eine Photovoltaik-Anlage überbaut werden können, liegen der Einheitsgemeinde 

nicht vor (Punkt d). Bei den unter Punkt e aufgeführten Anlagen handelt es sich um Spezial-

anlagen, mit hohen Anforderungen an deren Umsetzung. Zum Beispiel ist bei der Entwicklung 

auf frei besonnbare Flächen für lichtbedürftige Moorpflanzen zu achten u.v.m.. (siehe KLE 

Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende vom 14.12.2022 – Photovoltaik auf wie-

dervernässten Moorböden). Bei dem großen Angebot an Flächen, die für Photovoltaik-Freiflä-

chenanlagen im Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark) geeignet sind, weisen 
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Anlagen, mit deren Errichtung eine dauerhafte Wiedervernässung von Moorböden initiiert wer-

den, nur eine untergeordnete Bedeutung auf.  

 

Anders verhält es sich mit Anlagen, die unter dem Begriff der Agri-Photovoltaikanlage gebün-

delt werden. Unter Agri-Photovoltaikanlage wird die gleichzeitige Nutzung einer Fläche durch 

die landwirtschaftliche Produktion als Hauptnutzung und zur Gewinnung solarer Strahlungs-

energie mittels PV-Anlage für die Stromproduktion als Sekundärnutzung verstanden (siehe 

DIN SPEC 91434 Seite 7). Diese Form der besonderen Solaranlagen wird eine zunehmend 

bedeutendere Rolle in der Ausgestaltung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zukommen. 

Zur Definition was unter dem Begriff Agri-Photovoltaikanlagen zu zählen ist, hat sich die Stadt 

Arendsee dazu entschieden, die DIN SPEC 91434 : 2021-05 als Maßgabe zur Umsetzung von 

Anforderungen an Agri-Photovoltaikanlagen heranzuziehen. An dieser Stelle sollen zur bes-

seren Veranschaulichung nur die wesentlichen Merkmale der DIN SPEC 91434 zu Agri-Pho-

tovoltaikanlagen angeführt werden.  

 

Grundsätzlich unterscheidet die DIN SPEC 91434 zwei Anlagekategorien. Dies ist die Kate-

gorie I Agri-Photovoltaikanlagen mit einer Aufständerung von mindestens 2,10 m lichter Höhe 

und mit einer landwirtschaftlichen Nutzung unter der Anlage. In der Kategorie I ist ferner noch 

eine annähernd komplette Überdachung der unterlagernden landwirtschaftlichen Nutzung ins-

besondere bei Sonderkulturen möglich.  
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Ferner gibt es eine zweite Kategorie. Hierzu zählen alle Agri-Photovoltaikanlagen mit einer 

bodennahen Aufständerung. Bei den genannten Anlagentypen können unterschiedliche Mo-

dule angebracht werden. Hier sind starre Verbindungen zu den Modultischen sowie ein- und 

zweiachsige Nachführsysteme möglich. Bei einachsigen Tracking-Systemen folgt die Anlage 

dem Sonnenstand auf einer horizontalen Achse, z. B. wird dies bei Photovoltaikanlagen in Ost-

West-Richtung angewandt, um die Spiegel morgens und nachmittags auf maximale Energie-

gewinnung zu verschwenken. Bei zweiachsigen Tracking-Systemen sind die Module in der 

Lage dem Sonnenstand über den Tagesverlauf zu folgen. Sie werden automatisch immer in 

dem Winkel, der eine maximale Sonneneinstrahlung empfängt, dem Tagesablauf des Son-

nenstandes nachgeführt. Diese Systeme bilden die aufwendigsten Nachführsysteme. 
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Bei dem Anlagentyp II gibt es die Möglichkeit, unter Einsatz sogenannter bifazialer Module 

(auf beiden Seiten sind Solarzellen angebracht), diese Module in Senkrechtaufstellung zu re-

alisieren („Wände“). Zur besseren Nachvollziehbarkeit sind aus der DIN SPEC 91434 die 

nachfolgenden Abbildungen aufgeführt.  
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Gemäß DIN SPEC 91434 darf der Flächenverlust an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche (= AN 

in den oben übernommenen Darstellungen) bei hochgeständerten Anlagen der Kategorie I 

nicht mehr als 10 % der landwirtschaftlichen Produktionsfläche und höchstens 15 % bei der 

Kategorie II betragen. Hierzu zählen direkte Inanspruchnahmen durch bauliche Anlagen, somit 

auch Unterhaltungswege, Erdkabel und Zäune, nicht mehr bewirtschaftete Restflächen, Aus-

gleichsflächen innerhalb einer Anlage (z.B. zu erhaltende Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

von Arten, die dem besonderen Artenschutz unterliegen) sowie auch jene Bereiche beiderseits 

der Pfähle bzw. Gründungen der Spiegeltische, die aus Sicherheitsgründen nicht mehr bewirt-

schaftet werden können. In der Regel ist von einem Abstand von ca. 50 cm bis 75 cm von den 

Pfählen der Solarmodule auszugehen.  

 

Bezüglich der Land-Nutzungs-Effizienz muss sichergestellt sein, dass der Ertrag der Kultur-

pflanzen auf der Gesamtprojektfläche, nach dem Bau der Agri-Photovoltaikanlage mindestens 

66 % des Referenzertrages einer vergleichbaren landwirtschaftlichen Fläche ohne Anlage be-

trägt. Dabei ergibt sich die Ertragsreduktion aus dem Verlust der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che (AN) und aus der Verringerung des Ertrags durch beispielsweise Verschattung, Boden-

verhärtungen, Verminderung der Wasserverfügbarkeit, etc. (siehe DIN SPEC 91434 : 2021-

05 S. 16).  

 

Bezüglich der Verschattung muss insbesondere im Bereich des Altmarkreises Salzwedel her-

vorgehoben werden, dass der Kreis seit Jahren unter ausgesprochenen Trockenperioden lei-

det. Zu Agri-PV- Anlagen hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energien in einzelnen Ver-

suchsanlagen Untersuchungen durchgeführt, die je nach Anlagentyp und angebauten land-

wirtschaftlichen Produkten eine Minderung von 10 % bis 20 % der landwirtschaftlichen Pro-

duktion gegenüber Referenzflächen zeigten. Bei den Trockenwetterjahren konnte durch die 

Verschattung der Module eine bessere Wasserhaltefähigkeit der Böden und der mikroklimati-

schen Situation gegenüber Referenzflächen beobachtet werden. Es konnte sogar ein Plus der 

landwirtschaftlichen Produktion gegenüber den Referenzflächen erzielt werden. In Abhängig-

keit der jeweiligen Ausgestaltung der Anlage und der vorgesehenen landwirtschaftlichen Pro-

duktion können Agri-Photovoltaikanlagen auch dazu benutzt werden, über Zisterne-Systeme 

zu einer Verbesserung der Bewässerungssituation beizutragen.  

 

Die zur Photovoltaik-Anlage geplante Landnutzungsform und die dazugehörige Pflanzenpro-

duktion muss bei Antragerstellung in einem Konzept dargestellt werden. Dabei ist der Frucht-

folgezyklus für die nächsten drei Jahre festzulegen. In der Regel werden solche Anlagen durch 

einen Bebauungsplan städtebaulich gesichert. Standard bildet dabei der vorhabenbezogene 

Bebauungsplan, sodass sowohl der Vorhabenträger als auch der mit ihm 
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zusammenarbeitende Landwirt die Antragsunterlagen zusammen erarbeiten werden. Hier wird 

seitens des gesamträumlichen Konzeptes durch die Verwaltung der Stadt Arendsee (Altmark) 

die Ausarbeitung der Anlage zur DIN SPEC 91434 gefordert, die zur Information der Bürger 

diesem Textteil beigefügt ist. 

 

2.3 Klassifizierung weiterer Anlagenspezifika 
 

Im Jahr 2024 wird eine zurzeit im Aufbau befindliche DIN SPEC 91492 entwickelt, die die 

spezielle Ausgestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit Tierhaltung definieren wird.  

 

Ferner wird zurzeit die Biodiversitäts-Photovoltaik-Freiflächenanlage weitergehenden Betrach-

tungen unterzogen. Erste Ansätze gehen davon aus, dass als Mindeststandard zwischen den 

Modulreihen 2,50 m besonnte Flächen bestehen müssen. Ferner sollten die Anlagen zwischen 

den einzelnen Modulelementen mindestens 2 cm Spalten aufweisen, damit eine gewisse Min-

destmenge an Niederschlägen die Flächen unmittelbar unter den Modultischen erreicht. Eine 

genaue Definition von Biodiversitäts-Photovoltaik-Freiflächenanlagen existiert zurzeit nicht. 

Die beschriebenen ersten Ansätze werden an dieser Stelle als zu gering bezeichnet. Biodiver-

sitätsanlagen sollten in der freien Landschaft eine Trittstein-Funktion aufweisen und Refugien 

für Arten des Offenlandes während des gesamten Anlagenbetriebes darstellen. Sie sollten 

gegenüber dem Bestand zu einer Aufwertung der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und der biolo-

gischen Vielfalt im betroffenen Teilraum beitragen, in die die zukünftige Anlage eingebettet ist. 

Hierzu sind dezidierte Absprachen mit der unteren Naturschutzbehörde des Altmarkkreises 

Salzwedel zur Antragsstellung des Planungsbeginns erforderlich. Die Ausgestaltung der An-

lage ist dabei lageabhängig. Bei entsprechender Ausgestaltung können sowohl klassische Bo-

denanlagen als auch Agri-Photovoltaikanlage als Biodiversitäts-Photovoltaik-Freiflächenanla-

gen ausgestaltet werden. Der Flächenbedarf ist jedoch in dieser Kombination etwas höher als 

bei konventionellen Anlagen. 

 

2.4  Anknüpfung an das Netz 
 

Die Einspeisepunkte für die Freiflächenanlagen werden durch den Netzbetreiber zugeordnet. 

Eine Zuordnung dieser Einspeisepunkte erfolgt nur, wenn für den jeweiligen Standort ein Auf-

stellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst wurde.  

Privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB liegen im Bereich 200 m beiderseits 

zweispuriger Bahnlinien zwischen Salzwedel, Fleetmark und Stendal. Privilegierte Freiflächen-

anlagen als besondere Anlagen im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB stehen im räumlich 
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funktionalen Zusammenhang mit einem land-, forstwirtschaftlichen oder Betrieb der garten-

baulichen Erzeugung. Für diese Freiflächenphotovoltaikanlagen muss ein Bauantrag einge-

reicht werden.  

 
Zu Nr. 9 müssen folgende Erörterungen getätigt werden: Privilegiert nach § 35 Abs. 1 Nr. 9 

BauGB ist eine Anlage, wenn sie einem land- oder forstwirtschaftlichem Betrieb oder einem 

Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dient, in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang 

mit diesen Betrieben steht, die Grundfläche nicht mehr als 2,5 Hektar groß ist und als beson-

dere Solaranlage im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchstabe a, b oder c (Agri-Photovol-

taik) des erneuerbaren Energiengesetzes ausgebildet ist. 

 

Mit Zuordnung des Anknüpfungspunktes wird dieser seitens der z.B. AVACON reserviert. Dies 

nach fortlaufender Anfrage (nur mit vorliegenden Aufstellungsbeschlüssen). Insofern kann sei-

tens des Netzbetreibers kein Plan übermittelt werden, in dem die nächsten Einspeisepunkte 

dargestellt werden. Es handelt sich um eine ständig verändernde Situation, was auch dazu 

führen kann, dass eine Anlage aufgrund der Entfernung zum nächstgelegenen Anknüpfungs-

punkt nicht mehr wirtschaftlich umsetzbar ist. Gemäß mündlicher Auskunft der AVACON ist 

das Netz schon weitgehend ausgelastet. Zusätzlich gibt es Schwierigkeiten, die im Land Sach-

sen-Anhalt produzierten Strommengen in andere Bundesländer zu transportieren. Der Netz-

ausbau ist bei der Realisierung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen einer der entscheidenden 

limitierenden Faktoren.  

 

Für den Bereich der Einheitsgemeinde Arendsee (Altmark) ist ferner zu konstatieren, dass das 

vorhandene Netz überwiegend aus Mittelspannungsleitungen besteht. An ein Mittelspan-

nungsnetz können Anlagen zwischen maximal 10 bis 15 Megawatt Peak angeschlossen wer-

den. Größere Anlagen müssen an ein Hochspannungsnetz angeschlossen werden. Hier müs-

sen Anlagen ggf. sehr lange Leitungen und damit hohe Erschließungskosten in Kauf nehmen 

oder nah an die wenigen vorhandenen Hochspannungsleitungen im Bereich der Einheitsge-

meinde errichtet werden. Eine vorsorgliche Angabe über mögliche Einspeisepunkte kann laut 

mündlicher Auskunft der AVACON nicht in das gesamträumliche Konzept eingestellt werden. 

Der im § 1 Abs 3 EEG geforderte „netzverträgliche Ausbau“ ist somit konkret auch von der 

Zuweisung des nächstgelegenen möglichen Einspeisepunktes abhängig.  

Vor diesem Hintergrund wurde als nachrichtliche Information das geplante 50-Hertz-Netz im 

Gebiet der Einheitsgemeinde Arendsee (Altmark) in die Karte mit übernommen.  

Für die Realisierung des vorrangig als Erdkabel geplanten 50-Hertz-Netz zwischen dem Such-

raum bei Klein Rogahn und dem Landkreis Börde ist ein neues, eigenständiges Planungs- und 

Genehmigungsverfahren (nach dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz - NABEG) 
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erforderlich. Dieses startet mit der Bundesfachplanung mit dem Ziel, einen durchgängigen, 

1.000 Meter breiten Trassenkorridor zu identifizieren. Steht der Korridor fest, soll dann in ei-

nem zweiten Schritt, dem Planfeststellungsverfahren, der genaue Leitungsverlauf ermittelt 

werden.  

 

Im Dezember vergangenen Jahres wurde für den SuedOstLink+ gemäß § 6 NABEG der An-

trag auf Bundesfachplanung bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Das förmliche Verfahren 

ist somit eröffnet. In dem Antrag sind u.a. die raumordnerischen Vorgaben der Länder ermittelt 

und bewertet. Die daraus entwickelten potenziellen Trassenkorridorverläufe werden im Weite-

ren nun detailliert untersucht. Innerhalb dieser Korridore können zurzeit Potenzialflächen aus-

gewiesen werden. Die genaue Lage der Schutzstreifen ergibt sich erst mit der Planfeststellung. 

Ggf. ist es später möglich, auch große PV-Freiflächenanlagen an dieses Netz anzubinden. 

 

Im Zuge des Beteiligungsverfahrens haben sich zu den übermittelnden Suchräumen sowohl 

die 50hertz-GmbH als auch die Bundesnetzagentur geäußert. Beide Stellen wiesen darauf hin, 

dass die Planungen erst relativ am Anfang stehen, dass jedoch aufgrund der großen Bedeu-

tung in der Abwägung, die Bundesbelange über den privaten Belangen der potenziellen Vor-

habenträger stehen. Hier gibt es auch Überschneidungen mit Präferenzflächen des gesamt-

räumlichen Konzeptes. Diese werden vor dem Hintergrund, dass eine genaue Trassierung 

noch nicht bekannt ist und die Umsetzung des Vorhabens mit dem Netzausbau noch einen 

erheblichen Zeitraum in Anspruch nehmen kann und vor dem Hintergrund das auf gegenwär-

tigen Kenntnisstand Hochspannungserdkabel einen Schutzstreifen von 8 m aufweisen, Präfe-

renzflächen und Suchräume von 50hertz im gesamträumlichen Konzept belassen. Letztend-

lich muss sich das Freiflächen-Photovoltaikkonzept für die zukünftige Planung der Hochspan-

nungsleitungen offenhalten. Zukünftige Betreiber von Photovoltaik-Freiflächenanlagen müs-

sen sich den verantwortlichen Stellen des Netzausbaus auseinandersetzen, um hier einen 

notwendigen Abgleich auf dem jeweiligen Sachstand in Eigenverantwortung treffen zu können.  

 
 
Der vorliegende Entwurf für das gesamträumliche Konzept weist dabei im Bereich der ge-

nannten Trassenkorridorsegmente die folgenden Flächen für Photovoltaikfreiflächenanlagen 

aus:  

 

• TKS 311:  

- Fläche für die Zulassung von Photovoltaikfreiflächenanlagen nördlich  

der B 190  
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• TKS 312  

- Solarpark „Osterburger Straße“ in Arendsee (ca. 2,7 ha, Planung mit Aufstellungsbe-

schluss)  

- Fläche für die Zulassung von Photovoltaikfreiflächenanlagen westlich von Thielbeer  

- Fläche für die Zulassung von Photovoltaikfreiflächenanlagen westlich von Leppin  

 

• TKS 314  

- Agri-Photovoltaik „Neulingen“ in Neulingen (ca. 77,3 ha, Planung mit Aufstellungsbe-

schluss)  

- Fläche für die Zulassung von Photovoltaikfreiflächenanlagen südöstlich von Leppin 

 

• TKS 315  

- Solarpark „Schernikau“ im Ortsteil Vissum, Kassuhn, Schernikau (ca. 14,7 ha, Planung mit 

Aufstellungsbeschluss)  

 

• TKS 322  

- Solarpark „Rademin/Ortwinkel“ im Ortsteil Rademin, Ladekath (ca. 7.5 ha, Planung mit Auf-

stellungsbeschluss)  

- Fläche für die Zulassung von Photovoltaikfreiflächenanlagen zwischen Rademin und 

Vissum  

 

Die 50hertz weist auf Folgendes hin: 

Die Lage und Ausdehnung der Solarparks bzw. der Flächen für die Zulassung von Photovol-

taikfreiflächenanlagen führt zu planerischen Einschränkungen in unserem Projekt SuedOst-

Link+.  

 

Wir weisen darauf hin, dass das Vorhaben SuedOstLink+ aufgrund des überwiegenden öf-

fentlichen Interesses bei eventuellen Konflikten mit anderen Planungen grundsätzlich Priori-

tät genießt und dass bei raumbedeutsamen Planungen sowie Fortschreibung von Plänen 

auch die laufenden Verfahren der Bundesfachplanung zu beachten sind. Ggf. kann die Bun-

desnetzagentur gemäß § 16 Abs. 1 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes eine Verände-

rungssperre zur Sicherung des Erdkabelkorridors erlassen.  
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3.0  Gesamträumliches Konzept zu Photovoltaik-Freiflächenstan-

dorten 

 

3.1 Allgemeine Ausgangsbedingungen 

Ausweisung von Flächen, die für Photovoltaik-Freiflächenstandorte zur Verfügung ge-

stellt werden 

Gemäß § 1 des EEG 2023 ist das Ziel des Klima- und Umweltschutzes die Transformation zu 

einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung der Bundesrepublik Deutsch-

land durch eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien. Zur Erreichung dieses Zie-

les soll der Anteil aus erneuerbaren Energien erzeugte Strom am Bruttostromverbrauch im 

Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der deutschen ausschließlichen 

Wirtschaftszone auf mindestens 80 % bis zum Jahr 2030 gesteigert werden (§ 1 Nr. 2 EEG). 

Vor diesem Hintergrund ist es vorgesehen, eine Steigerung der installierten Leistung von So-

laranlagen auf insgesamt 215 GW im Jahr 2030 zu erzielen (§ 4 Nr. 3d EEG 2023). Dieses 

Ziel ist 100 GW größer als jenes, was für 2030 zum Ausbau von Windenergieanlagen vorge-

sehen ist. Zum gegenwärtigen Stand wird die Zielerreichung zu 50 % auf Dachflächen und zu 

50 % durch die Realisierung von Freiflächenanlagen angestrebt. 

 

Ursprünglich lag der Schwerpunkt von Photovoltaik im Ausbau von Dachflächenanlagen.  

Ende 2021 waren in Deutschland rund 59 GWp PV installiert. Von diesen 59 GWp befanden 

sich ca. 75 % auf Dächern, der Rest auf PV-Freiflächenanlagen (siehe Fraunhofer-Institut für 

Solare Energiesysteme (ISE), Agri-Photovoltaik 4/2022, Seite 8). Das ISE hat für die Bundes-

republik einen Bedarf von 300 bis 450 GWp installierter Leistung bis 2045 berechnet. § 4 Nr. 3f 

des EEG strebt eine Leistung von 400 GW für das Jahr 2040 an. Diese Mengen können alleine 

nicht durch Photovoltaikanlagen auf Dachflächen erbracht werden. Ein Ausbau von Freiflä-

chenanlagen ist in deutlich größerem Umfang erforderlich als ursprünglich angedacht. Vor die-

sem Hintergrund hat es im Januar 2023 durch die Neuausrichtung des EEGs und des Bauge-

setzbuches eine stärkere Förderung von Photovoltaik-Freiflächenanlage gegeben. Dies mani-

festierte sich einerseits im § 35 Abs. 1 Nr. 8b BauGB, wonach Freiflächen-Photovoltaikanla-

gen im Bereich von Autobahnen oder Schienenwegen des übergeordneten Netzes im Sinne 

des § 2b des allgemeinen Eisenbahngesetzes mit mindestens zwei Hauptgleisen bis zu einer 

Entfernung von 200 m gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn als privilegierte Vorhaben 

im Außenbereich gesetzlich fixiert wurden. Innerhalb dieser Bereiche ist für die Errichtung ei-

ner Freiflächenanlage nur noch ein Bauantrag zu erstellen. Dieser muss aber die örtlichen 
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Situationen, die Auswirkungen des Vorhabens, insbesondere auf Arten, die den Geboten des 

besonderen Artenschutzes unterliegen und andere wesentliche Belange beachten.  

 

Ferner wurde mit der Änderung des Baugesetzbuches am 28.07.2023 die Privilegierung von 

Agri-Photovoltaikanlagen im funktionalen Zusammenhang mit landwirtschaftlichen, forstwirt-

schaftlichen und Gartenbaubetrieben eingeführt. 

 

Die im § 2 des EEG genannten Grundsätze, das Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Ener-

gien zum überragenden öffentlichen Interesse gehören (bis die Stromerzeugung im Bundes-

gebiet nahezu treibhausgasneutral ist) und als vorrangiger Belang bei der Schutzgüterabwä-

gung zu werten sind, ist grundsätzlich nicht so zu verstehen, dass zum Beispiel schwerwie-

gende Konflikte mit dem besonderen Artenschutz durch das „Abwägungsprimat“ des § 2 EEG 

zu bewältigen sind, wenn in ausreichendem Umfang Flächen vorhanden sind, die bei Reali-

sierung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen diese Konflikte nicht aufweisen. Hierzu sei auf 

§ 1 des EEG verwiesen, in dem in Absatz 3 der Grundsatz für das gesamte Gesetz festgelegt 

wird, den Ausbau erneuerbarer Energien umweltverträglich umzusetzen.  

 

In der Einheitsgemeinde Arendsee (Altmark) sind Flächen im 200 m-Abstand beiderseits der 

Bahnstrecke Stendal-Uelzen außerhalb von Moorböden, Wald, geschützten Biotopen, Sied-

lungsflächen in einem Größenumfang von 92 ha vorhanden. In diesen Bereich können Photo-

voltaik-Freiflächenanlagen über Bauanträge realisiert werden. Die Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes ist nicht erforderlich.  

 

Gleiches gilt für besondere Solaranlagen im Sinne des § 48 Abs. 1/1 Nr. 5 Buchstabe a, b oder 

c (= a Ackerboden mit gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau, b Flächen mit gleichzeitiger land-

wirtschaftlicher Nutzung oder c Grünland, bei gleichzeitige Nutzung als Dauergrünland, wenn 

diese nicht auf einem Moorboden liegen, nicht in einem Naturschutzgebiet, Nationalpark oder 

einem Natura 2000-Gebiet sind und auf keine Lebensraumtyp gemäß Anhang 1 der Richtli-

nie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) liegen). Ferner müssen diese besonderen Anlagen in einem 

räumlich funktionalen Zusammenhang mit einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder 

einem Betrieb, der der gartenbaulichen Erzeugung dient, stehen. Die Grundfläche der beson-

deren Solaranlage darf dabei 25.000 m² nicht überschreiten. Ferner darf pro Hofstelle oder 

Betriebsstandort nur eine Anlage betrieben werden. (Baugesetzbuch in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL.l S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 28.07.2023 (BGBl2023 I Nr. 221) geändert worden ist. Welche Auswirkungen diese Pri-

vilegierung hat, kann zurzeit nicht eingeschätzt werden. Sie steht außerhalb der Regelungs-

möglichkeit des gesamträumlichen Konzeptes.  
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Die Ortschaften bzw. der Stadtrat der Stadt Arendsee (Altmark) haben somit keine Handhabe, 

die Entwicklung in diesen Bereichen städtebaulich geordnet zu begleiten.  

 

Anders verhält es sich mit dem überwiegenden Teil der Einheitsgemeinde, wobei an dieser 

Stelle die verschiedenen Anlagentypen, die das EEG zur Förderfähigkeit benennt, in Bezug 

auf ihre konkreten Realisierungsmöglichkeiten in der Einheitsgemeinde Arendsee (Altmark) 

erörtert werden müssen. Dabei stehen ausschließlich die Solar-Anlagen des ersten Segments 

im Fokus (nicht auf Gebäuden), da im Bereich der Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark) 

sämtliche öffentliche Gebäude, auf denen eine Photovoltaik-Anlage sinnvoll einsetzbar ist, mit 

Solar-Anlagen des 2. Segmentes ausgestattet wurden.  

 
Eine Entwicklung und Förderung von Dachflächen-Photovoltaikanlagen bleiben somit dem pri-

vaten Bereich vorbehalten. Diese sind nicht Gegenstand des Konzeptes zu Freiflächen-Pho-

tovoltaikanlagen. Die Räte sollten jedoch Überlegungen anstellen, inwieweit bei zukünftigen 

Planungs- und Bauvorhaben der Ersatz erneuerbarer Energien durch z.B. städtebauliche Ver-

träge per Ratsbeschluss verbindlich vorgeschrieben werden sollte. 

 
Es wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass die Vorgaben des EEGs zu förderfähigen 

Flächen / Bereichen (außerhalb von entwässerten landwirtschaftlich genutzte Moorböden) 

auch raumwirksame Bedeutungen im Abwägungsprozess haben, worauf im Folgenden noch 

einzugehen ist. 

 

Gemäß Luftbildauswertung und Rücksprache mit der Verwaltung der Einheitsgemeinde 

Arendsee (Altmark) sind sonstige bauliche Anlagen, die zu einem anderen Zweck als der Er-

zeugung von Strom aus solaren Strahlungsenergien errichtet worden sind oder versiegelte 

Flächen (gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2a EEG) auf denen Photovoltaikanlagen in einem 

Umfang installiert werden können, der einer städtebaulichen Sicherung bedarf, im Stadtgebiet 

nicht vorhanden.  

 

Gleiches gilt für Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher 

oder militärischer Nutzung (§ 37 Abs. 1 Nr. 2b).  

 

Ferner gibt es keine Bebauungspläne nach § 30 des Baugesetzbuches, die vor dem 

01.09.2003 aufgestellt und später nicht mit dem Zweck geändert worden sind, eine Solar-An-

lage zu errichten (§ 37 Abs. 1 Nr. 2d). Diese Situation ist auch für Bebauungspläne gegeben, 

die vor dem 01.01.2010 als Gewerbe- oder Industriegebiet im Sinne des § 8 oder § 9 der 
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Baunutzungsverordnung ausgewiesen worden sind, auch wenn die Festsetzung nach dem 

01.01.2010 zumindest auch mit dem Zweck geändert worden ist, eine Solar-Anlage zu errich-

ten (§ 37 Abs. 1 Nr. 2e).  

 
Ferner sind keine Flächen vorhanden, auf denen Planfeststellungsverfahren erfolgten oder ein 

anderes Verfahren mit der Rechtswirkung von einer Planfeststellung für Vorhaben von überört-

licher Bedeutung oder ein Verfahren aufgrund des Bundesimmissionsschutzgesetzes für die 

Errichtung und den Betrieb öffentlicher zugänglicher Abfallbeseitigungsanlagen durchgeführt 

worden ist, an dem die Gemeinde beteiligt wurde (§ 37 Abs. 1 Nr. 2f). 

 

Im Stadtgebiet der Einheitsgemeinde Arendsee (Altmark) existieren keine Flächen, die im Ei-

gentum des Bundes oder der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben stehen oder standen und 

nach dem 31.12.2013 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet und für die 

Entwicklung von Solar-Anlagen auf ihrer Internetseite veröffentlicht worden sind (§37 Abs. 1 

Nr. 2g EEG).  

 

Ferner werden Anlagen auf künstliche „Gewässer“ im Sinne des § 3 Nr. 4 das Wasserhaus-

haltsgesetzes (= vom Menschen geschaffene oberirdische Gewässer oder Küstengewässer) 

oder ein erheblich verändertes Gewässer im Sinne des § 3 Nr. 5 des Wasserhaushaltsgeset-

zes (= durch den Menschen in ihrem Wesen physikalisch erheblich veränderte oberirdische 

Gewässer oder Küstengewässer) nach Beschluss der Ortschaftsräte und des Stadtrates der 

Stadt Arendsee (Altmark) zur Nutzung für Photovoltaikanlagen ausgeschlossen (siehe § 37 

Abs. 1 Nr. 2j EEG). 

 

Nach den Beschlüssen der Ortschaftsräte und des Stadtrates sollen keine Photovoltaikanla-

gen in Waldflächen errichtet werden, da der Ausbau von regenerativer Energiegewinnung zur 

Minderung der CO2 Emissionen nicht auf Kosten von Waldflächen realisiert werden sollen, die 

als nachhaltig wirksamer CO2 Speicher fungieren und so ebenfalls dem Klimawandel entge-

genwirken.  

 
Somit kommen in der Einheitsgemeinde Arendsee (Altmark) zur Realisierung von Photovol-

taik-Freiflächenanlagen jene Bereiche zum Tragen, die gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 2c in einer Ent-

fernung von bis zu 200 m als privilegierte Anlage im Außenbereich (§ 35 Abs. 1 Nr. 8b BauGB) 

oder 500 m längs der beiden im Stadtgebiet der Einheitsgemeinde Arendsee (Altmark) vor-

handenen Schienenwegen liegen (§ 37 Abs. 1 Nr. 2c EEG). Ferner umfasst die Einheitsge-

meinde großflächig Flächen, die als Ackerland oder als Grünland genutzt werden und in be-

nachteiligten Gebieten liegen (1.282 ha) (§ 37 Abs.1 Nr. 2h und Nr. 2i).  
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Mit dieser Zuordnung hat der Gesetzgeber eine Flächenauswahl getroffen, die raumordnerisch 

von Bedeutung ist. Insbesondere im Bereich benachteiligter Gebiete ist grundsätzlich davon 

auszugehen, dass hier der bundesweite starke Zugriff auf Flächen für die Landwirtschaft in 

jene Bereiche gelenkt werden soll, auf denen Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht in starker 

Konkurrenz zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion stehen.  

 

Die Bereiche neben Schienenwegen, insbesondere wenn diese zum übergeordneten Netz im 

Sinne des § 2b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (= Teil des einheitlichen europäischen 

Eisenbahnraums) mitzählen und mindestens zwei Hauptgleise umfassen, weisen Vorbelas-

tungen, ggf. auch landschaftsvisuelle auf. Die Zuordnung der Förderfähigkeit in diesem Be-

reich trägt den Umweltgedanken bei der Realisierung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

Rechnung. 

 
Eine Loslösung von den oben beschriebenen Flächenzuordnungen zur Förderung von Freiflä-

chen-Solaranlagen ermöglichen die mit dem EEG vom Januar 2023 eingeführten besonderen 

Solaranlagen.  

 

Im Bereich der Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark) sind maßgeblich dies Anlagen, die 

auf Ackerflächen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau auf dersel-

ben Fläche (§ 37 Abs. 1 Nr. 3a EEG). Gleiches gilt für Dauer- oder mehrjährigen Kulturen auf 

derselben Fläche ((§ 37 Abs. 1 Nr. 3b EEG) sowie Grünland, das kein Moorboden ist, bei 

gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung als Dauergrünland (§ 37 Abs. 1 Nr. 3c), das nicht 

in einem Natura 2000-Gebiet (FFH oder Vogelschutzgebiet) liegt oder als Lebensraumtyp im 

Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) aufgeführt ist. Diese Anlagen können ge-

mäß der Definition der Bundesnetzagentur als Agri-Photovoltaikanlage gefasst werden. Jenen 

ist aufgrund der multifunktionalen Ausrichtung außerhalb der oben beschriebenen „Präferenz-

gebiete“ (benachteiligte Gebiete und Bereiche neben Schienenwegen) eine zunehmend grö-

ßere Bedeutung bei der Realisierung des Ausbauziels beizumessen.  

 

Als besondere Solaranlagen gelten ferner gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 3d „Solaranlagen auf Park-

platzflächen“ oder 3e „Solaranlagen auf Moorböden, die entwässert und landwirtschaftlich ge-

nutzt worden sind, wenn die Flächen mit der Errichtung der Solaranlage dauerhaft wieder ver-

nässt werden“. Hier handelt es sich um unterschiedlich kostenintensive Anlagen, die gegen-

über den oben angeführten besonderen Anlagen auf Ackerflächen und Grünland im Bereich 

der Stadt Arendsee zurzeit keine Nachfrage erfahren, dabei sind Solaranlagen auf Parkplatz-

flächen noch einfacher zu realisieren, als solche auf ehemaligen Moorböden, die dabei noch 
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so auszulegen sind, dass eine Wiedervernässung der Moorböden eintritt. Für das Stadtgebiet 

Arendsee (Altmark) wird derzeit von den Ortschaften keine Fläche ausgewiesen, auf denen 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen so ausgelegt werden, dass sie auch eine Wiedervernässung 

ehemals entwässerter Moorböden bewirken. Dies ist mit großem Technik- und Kostenaufwand 

verbunden und gegenüber konventionellen Anlagen kaum wirtschaftlich. Grundsätzlich muss 

bei solchen Anlagen im ersten Schritt geprüft werden, wie stark die Degradation ehemaliger 

Moorböden vorangeschritten ist. Eine Wiedervernässung führt nicht bei jedem Degradations-

stand zum gewünschten Ziel.  

 

Die Zuweisungen von förderfähigen Flächen und Bereichen gemäß EEG sind grundsätzlich 

vor Ort bzgl. anderer schon vorgesehener Nutzungsansprüche zu überprüfen. Insbesondere 

wenn ggf. öffentliche Belange entgegenstehen könnten. 

Bei der Entwicklung eines Konzeptes zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen müssen somit die 

Belange der Entwicklung von Photovoltaikanlagen mit anderen raumordnerischen Belangen 

und Restriktionen abgeglichen werden. Bei grundsätzlich sehr hohen Flächenverfügbarkeiten 

im Gebiet der Einheitsgemeinde der Stadt Arendsee (Altmark) müssen „Tabuflächen“ ausge-

wiesen (Karte 1) werden, die eine Realisierung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen gegen-

über Nutzungen mit engen Standortbindungen ausschließen.  

 

Ausschussflächen sind:  

- die FFH-Gebiete am Arendsee und Weideflächen bei Kraatz,  

- das Naturschutzgebiet Harper Moor,  

- Magerweide bei Aschkabel sowie  

- kleinflächige Flächennaturdenkmale und Naturdenkmale, die vereinzelt im Gebiet der Ein-

heitsgemeinde Arendsee (Altmark) festgesetzt wurden.  

- Überschwemmungsgebiete 

- Wasserschutzgebiete Zone 1 und 2. 

- Nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschützten Biotope. 

- Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung, Natur- und Landschaft, den Hochwasserschutz. 

- Siedlungsbereiche, Wasserflächen und Waldflächen werden nach Beschluss der Ortschafts-

räte und des Stadtrates ebenfalls von einer Realisierung von Photovoltaik-Freiflächenanlage 

ausgenommen.  
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Bereiche mit bedingter Eignung 

Bereiche mit bedingter Eignung (Karte 2) weisen flächenbezogen aus Sicht von Fachplanun-

gen Restriktionen auf, die bei entsprechender Auslegung der Anlage bewältigbar sind. Hierzu 

zählen die Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung, den Aufbau eines ökologischen 

Verbundsystems und insbesondere die Landwirtschaft. Zur Vermeidung von Standortkonflik-

ten mit der Landwirtschaft wurde das System der Agri-Photovoltaikanlagen entwickelt. Dieses 

sichert die Aufrechterhaltung der vorhandenen landwirtschaftlichen Produktion mit mindestens 

66 % der ursprünglichen Ertragsleistung und einen maximalen Verlust von Produktionsflächen 

für Bodenanlagen von 15 % und von hochgeständerten Anlagen von 10 %. (siehe Erläuterung 

zur DIN SPEC 91434). Vor dem Hintergrund des Abwägungsprimates im EEG zur Realisie-

rung erneuerbarer Energien stellt somit eine Agri-Photovoltaikanlage im Bereich von Vorbe-

haltsgebieten für die Landwirtschaft keinen raumordnerischen Konflikt dar. Mit Beschluss des 

Stadtrates am 01.11.2023 wird für Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft die Realisierung 

von Agri-Photovoltaikanlagen durch das gesamträumliche Konzept nicht vorgebeben. Hier-

durch wird die Entscheidung, ob und wie die Realisierung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

möglich ist, auf die Ebene der landesplanerischen Anpassung im Zuge der Erstellung eines 

Bebauungsplanes bzw. auf die Ebene der Baugenehmigung verschoben. 

 

Gleiches wäre zu Biodiversitätsanlagen im Bereich von Vorbehaltsgebieten für den Aufbau 

eines ökologischen Verbundsystems zu konstatieren. 

 

Schwierig ist ferner die Einbindung  in Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung.  

 

Bei entsprechender Ausgestaltung der Anlage kann eine Realisierung innerhalb einer Was-

serschutzgebietszone 3 umgesetzt werden (in Abhängigkeit vom Einsatz größerer Batterien).  

 

In der Karte zum gesamträumlichen Konzept wurden ferner noch schützenswerte Böden mit 

unterschiedlichen Standorteigenschaften ausgewiesen. Hierzu erfolgte eine Auswertung aus 

dem Sachsen-Anhalt-Viewer sowie aus dem Landschaftsrahmenplan des Altmarkkreises 

Salzwedel. Zu den dargestellten Böden gehören Extremstandorte, trocken/nass, nährstoffarm 

mit speziellen PH-Werten sowie extra ausgewiesenen Moorböden sowie Wölbäckern. Ferner 

sind Böden mit überdurchschnittlich hoher Fruchtbarkeit (Bodenwertzahlen > 60 Punkte) in der 

Karte dargestellt. Bei der Ausweisung von Böden mit geringer Ertragsfähigkeit wurden auch 

die Klassifikationen des Müncheberger Soil Quality Rating hier die Klasse 2 mit 20 bis 40 

Punkten berücksichtigt.  
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Bezüglich der Inanspruchnahme von Böden muss hervorgehoben werden, dass diese durch 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen nur geringen Versiegelungen unterliegen. Es kann in der Re-

gel davon ausgegangen werden, dass bei nicht druckempfindlichen Böden Beeinträchtigungs-

wirkungen außer der direkten Inanspruchnahme durch bauliche Anlagen keine erheblichen 

Auswirkungen aufweisen. Es wird an dieser Stelle empfohlen, dass bei realer Ausprägung von 

Böden als Extremstandorte, beispielsweise Nassgleye, sehr stark ausgebildete Pseudogleye, 

rezente Moorböden (so gut wie nicht vorhanden), Böden mit kulturhistorischen Hintergrund (in 

exzellenter Ausprägung Wölbäcker) oder gar Böden mit überdurchschnittlicher Bodenfrucht-

barkeit von Freiflächenanlange nicht überbaut werden sollten. Da im Gebiet der Einheitsge-

meinde Arendsee (Altmark) in ausreichendem Umfang Flächen zur Verfügung stehen, die 

diese besonderen Ausprägungen nicht aufweisen, wird dem gefolgt. Gleiches gilt für Böden, 

die ökologisch hochwertige Standortbedingungen aufweisen. Im Bereich von Böden mittlerer 

Ertragsfähigkeit werden mit Beschluss des Stadtrates ebenfalls keine Vorgaben zu Agri-Pho-

tovoltaik-Freiflächenanlagen fixiert. Auch hier wird die Entscheidung über die grundsätzliche 

Zulässigkeit einer Anlage in diesen Bereichen auf die Ebene des Bebauungsplanes bzw. des 

Bauantrages verlagert. 

 
Fläche ohne raumordnerische Restriktionen  
 
Im Stadtgebiet der Einheitsgemeinde finden sich im großen Umfang auch Flächen, die keine 

planerischen Restriktionen aufweisen. Diese liegen im Bereich Mechau, Kaulitz, Binde, Des-

sau, Kleinau, Lohne sowie Höwisch-Neulingen. In Neulingen finden sich auch Potenzialflächen 

von Windkraftanlagen. Wo möglich wurden in Absprache mit der regionalen Planungsgemein-

schaft Potenzialflächen für Windkraft aus dem Konzept zum neuen Regionalplan übernom-

men. Das gesamträumliche Konzept ist im Zuge der Konkretisierung des Regionalplans mit 

dieser abzugleichen. Die Flächen der real existierenden Windkraftanlagen sind in den Planun-

terlagen dargestellt. 

 

3.2 Ausweisung von Flächen für Freiflächen-PV-Anlagen 
 
Alle oben erörterten Punkte wurden in den Arbeitskreisen und den darauffolgenden Erörte-

rungsterminen besprochen. Die relevanten raumordnerischen, ökologischen und Umweltbe-

lange sowie die Rückläufe aus den Beteiligungsverfahren wurden in die Karte zum gesamt-

räumlichen Konzept eingetragen und hieraus Flächenpotenziale von hoher bis keiner Eignung 

als Photovoltaik-Freiflächenstandorte abgeleitet. Diese Ergebnisse wurden den Ortschaftsrä-

ten sowie dem Stadtrat der Stadt Arendsee (Altmark) für vertiefte Diskussionen vor Ort über-

mittelt.   
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Im Zuge der Diskussionen wurden Vorüberlegungen zu einer Gesamtflächenbeschränkung, 

einer Beschränkung der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen, einer Ausgestal-

tung der jeweiligen Anlagen sowie einer Aufteilung der zeitlichen Umsetzung angesprochen. 

Insgesamt kam man zu dem Schluss, durch eine iterative Vorgehensweise realistischer Sach-

verhalte ermittelt werden können, um dann je nach Ergebnis entsprechende Filter und Be-

schränkungen anwenden zu können. Einig war man sich sofort, dass es zu keiner hohen Kon-

zentration innerhalb des Stadtgebietes kommen sollte und das nach Möglichkeit unter Berück-

sichtigung der Beschlüsse der einzelnen Ortsräte eine möglichst gleichmäßige Verteilung vor 

Freiflächen-Photovoltaikanlage im Gebiet der Einheitsgemeinde erfolgen sollte. Vor diesem 

Hintergrund wurde in jedem der Ortsteile auf Basis der eingereichten Unterlagen auch unter 

Rücksprache mit der Verwaltung der Stadt Arendsee(Altmark) und dem begleitenden Ingeni-

eurbüro darüber beraten, ob und wenn wo und in welchem Umfang Freiflächen für Photovol-

taikanlagen zur Verfügung gestellt werden sollen. In einzelnen Fällen wurde die Situation in 

über 4 Terminen in den Ortschaftsräten beraten. Dies trifft auch für einzelne Antragsteller zu, 

die in einzelnen Ortschaften Anträge zur Realisierung von Freiflächenphotovoltaikanlagen ein-

gebracht haben. Die Zwischenergebnisse wurden zusammenfassend in dem gesamträumli-

chen Konzept dargestellt und in gemeinsamen Terminen zur weiteren Ausgestaltung erörtert. 

Die Flächen wurden so ausgewählt, dass keine erheblichen Konflikte mit anderen bestehen-

den Flächennutzungen eintreten werden, oder innerhalb von Vorbehaltsgebieten für die Land-

wirtschaft und auf Böden mittlerer Ertragsfähigkeit die Entscheidung über die Zulässigkeit des 

jeweiligen Vorhabens auf die Ebene des Bauleitplanverfahrens oder der Baugenehmigung le-

gen. 

 
Vor dem Hintergrund eines über ein dreiviertel Jahr andauernden Beratungs- und Entwick-

lungsprozesses und der Bürger- und Trägerbeteiligung sowie einer Abstimmung mit benach-

barten Gemeinden wurde die Beschlussfassung erstellt. Es lassen sich folgende Ergebnisse 

festhalten. 

 

Zurzeit befinden sich im Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark) zwei Be-

standsanlagen. Dies sind der Solarpark Lohne, der seit 24.02.2021 rechtskräftig ist und eine 

Flächengröße von 13,4 ha umfasst und der Solarpark Photovoltaik Arendsee, der seit dem 

20.05.2015 rechtskräftig ist und eine Flächengröße von ca. 4,8 ha aufweist. Gegenwärtig be-

finden sich somit im Stadtgebiet fertiggestellte Freiflächenanlagen in einem Größenumfang 

von 18,2 ha.  

 
Planungen mit Aufstellungsbeschlüssen liegen für den Solarpark „Osterburger Straße“ im 

Hauptort Arendsee mit 2,7 ha Größe, für den Solarpark Schernikau in den Ortsteilen Vissum, 
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Kassuhn, Schernikau mit 14,7 ha Größe, für die Agri-Photovoltaik Neulingen in Neulingen mit 

77,3 ha Größe und für Rademin mit 7,5 ha vor. Zu den Bestandsanlagen im Umfang von 

18,2 ha befinden sich somit zurzeit Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Umfang von ca. 102 ha 

in Aufstellung.  

 

Der Solarpark Schernikau wurde ursprünglich als konventionelle Bodenanlage aufgestellt. 

Durch die Arbeiten zum gesamträumlichen Konzept stellte sich heraus, dass die Fläche im 

Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft liegt, sodass in Absprache mit dem Vorhabenträger 

und der Stadt aus der ursprünglich angedachten „konventionellen“ Bodenanlage nun eine Agri-

Photovoltaikanlage des Typs II gemäß DIN SPEC 91434 entwickelt wird. Die Planung ist zur-

zeit in der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange. Sie 

erfüllt alle in den oben beschriebenen Kapiteln aufgestellten Erwartungen. Sie kann visuell 

aufgrund der vorhandenen Baumheckenstrukturen und der geringen Reliefneigung gut in den 

vorhandenen Landschaftsraum eingepasst werden. Die landwirtschaftliche Produktion und die 

Gewinnung von „Solarstrom“ laufen im Bereich der Vorgaben der DIN SPEC 91434 mit ge-

genüber jeweils einer konventionellen Bodenanlage leicht geminderten Stromertrag sowie be-

züglicher der landwirtschaftlichen Nutzung leicht gemindertem Flächenertrag, weist jedoch 

durch die Gliederung von extensiven Grünlandstreifen unter den Modulreihen eine deutlich 

geringere Deflation (durch Wind bedingter breitflächiger Bodenabtrag) auf und trägt durch die 

Gewinnbeteiligung des Landwirtes zur Standortsicherung der landwirtschaftlichen Produktion 

bei. Sie bewirkt ferner gegenüber der Ackernutzung, aufgrund der den Spiegelreihen unterla-

gernden Extensivwiesenflächen, eine erhebliche ökologische und biotische Aufwertung auf 

und kann die erfasste hochwertige avifaunistische Ausstattung durch Berücksichtigung von 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen und einer entsprechenden Ausgestaltung der Anlage 

(Funktionen für 7 Reviere der Feldlerche sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätte von Ortolan, 

Heidelerche und Neuntöter etc.) erhalten. Sie wird ferner gemäß § 9 Abs. 2 BauGB als ein 

Bebauungsplan auf Zeit mit der Folgenutzung „Fläche für die Landwirtschaft“ festgesetzt. Sie 

ist Beispiel, wie bei geschickter Verteilung in der Landschaft, solche Anlagen gesellschaftlich 

zu einer Win-Win-Situation bezüglich der maßgeblich zu berücksichtigenden Belange führen 

können. Für die Ermittlung der landwirtschaftlichen Produktionsfähigkeit wurde die Planung 

des Fraunhofer Institutes für solare Energiesysteme mit einem Beleuchtungsgutachten beauf-

tragt. Das Gutachten ist in Arbeit. Über die durch die 50hertz-GmbH überlagerten partiellen 

Starkstromkorridore ist der zukünftige Anlagenbetreiber informiert. Hier werden im Zuge der 

weiteren Planung Absprachen stattfinden. 

 

Bezüglich der zukünftigen Flächenausweisungen und als maßgebliche Grundlage zur Aufar-

beitung des gesamträumlichen Konzeptes für Freiflächen-Photovoltaikanlagen im 
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Einheitsgebiet der Stadt Arendsee (Altmark) muss hervorgehoben werden, dass das gesamte 

Gebiet der Einheitsgemeinde eine geringe Reliefenergie aufweist. Topografiebedingte Ver-

schattungen sind auszuschließen. Wenn auch Flächenausweisungen unmittelbar an vorhan-

dene Waldbestände reichen, so werden bei der Realisierung von Anlagen keine Module in 

verschattete Bereiche aufgestellt. Es ist bei konkreter Umsetzung der Maßnahme mit einem 

entsprechenden Abstand zu Waldflächen zu rechnen. 

Unter Berücksichtigung von Haftungsbedingungen können Abstände von 30 – 35 m empfoh-

len werden. Eine Freiflächenanlage kann jedoch bei entsprechenden Vereinbarungen auch 

deutlich näher an einen vorhandenen Waldbestand (z.B. bei Nordlage des Waldes) herange-

baut werden. 

Auf Basis der Ortschaftsratsbeschlüsse und der Ergebnisse der Beteiligungsverfahren lassen 

sich folgende Ergebnisse festhalten: 

 

In den Ortschaften Binde, Fleetmark, Lüge, Störpke, Höwisch, Mechau (nur auf dem Ge-

biet der Firma Jackon), Sanne, Kerkuhn und Ziemendorf haben die Ortsschafträte im Be-

nehmen mit dem Stadtrat beschlossen, keine Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den benann-

ten Ortsteilen zuzulassen.  

 
In Kleinau, Lohne und Dessau werden keine Photovoltaik-Freiflächenanlagen zugelassen. 
Ausnahmen bilden ungenutzte Gemeindeflächen bei Einzelanlagen. 
 
Im Bereich des Hauptortes Arendsee befindet sich die oben schon genannte bestehende An-

lage „Photovoltaik Arendsee“. Für den Solarpark „Osterburger Straße“ ist der Beschluss 

gefasst worden. In den Ortsteilen Genzien und Gestien sollen keine Freiflächen-Photovolta-

ikanlagen errichtet werden.  

 
Im Ortsteil Ritzleben wird eine beantragte Fläche von 2 ha Größe vom Ortschaftsrat mitgetra-

gen. Ferner sollen in den Bereichen mit geringen Bodenwertpunkten (bis 25 Bodenpunkte) 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen zugelassen werden. Insgesamt werden somit für die Zukunft 

Flächen in einem Größenumfang von ca. 18 ha im Bereich Ritzleben ausgewiesen.  

 

In Molitz werden Flächen für eine Anlage von insgesamt 5,6 ha zugelassen.  

 

Im Bereich Kaulitz werden entlang der Bahnlinien sowie in einer großen zusammenhängen-

den Fläche östlich des Ortes und westlich der vorhandenen Waldstruktur Flächen für Photo-

voltaik-Freiflächenanlagen zur Verfügung gestellt. Insgesamt umfassen die Flächen eine 

Größe von 38 ha.  
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In Kerkau-Lübbars werden insgesamt 48 ha zugelassen. 

 

In Kläden wird eine größere Freifläche unmittelbar nördlich der Bahnlinie der Realisierung von 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen zugeordnet. Insgesamt wird die maximale Fläche für Photo-

voltaik-Freiflächenanlagen auf 20 ha beschränkt. 

 

In der Ortschaft Leppin-Harpe-Zehren hat der Ortsrat entschieden, Photovoltaik-Freiflächen-

anlagen nur südlich der geplanten B190n und in diesem Bereich nur Freiflächen-Photovoltaik-

anlagen zuzulassen, wenn diese in mehr als 500 m Sichtweite vom nächstgelegenen bebau-

ten Grundstück entfernt sind. Diese Bereiche umfassen insgesamt eine Größe von 61 ha.  

 
In Neulingen wird ausschließlich die schon in Aufstellung befindliche große Agri-Photovolta-

ikanlage von ca. 77,3 ha zugelassen. In Rücksprache mit dem Umweltamt des Altmarkkreises 

Salzwedel wurden hier Vorgespräche mit dem Vorhabenträger geführt, der versichert hat, dass 

diese große Anlage in mehrere Teilbereiche untergliedert wird, sodass hier kein zusammen-

hängender Flächenentzug von 77,3 ha Größe durch die notwendige Zaunanlage entstehen 

wird. Im Bereich dieser Fläche könnten ggf. Konflikte mit der Ausweisung von Vorranggebieten 

mit der Windkraft entstehen. Die Fachplanungen werden zurzeit im Zuge der Neuaufstellung 

des regionalen Entwicklungsplanes bearbeitet. Der Prozess der Neuausweisungen von Vor-

ranggebieten für die Windkraft wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 

 

In Rademin-Ladekath sollen Flächen in einem Umfang von 79 ha ausgewiesen werden. Für 

7,5 ha liegt ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan vor. Für diese Fläche muss 

seit Januar 2023 kein Bebauungsplan erstellt werden. Die Ortschaft hat ferner beschlossen, 

in ihrem Bereich keine Agri-Photovoltaikanlagen zuzulassen. Da in diesem Gebiet Vorbehalts-

gebiete für die Landwirtschaft dargestellt sind, entstehen raumordnerische Zielkonflikte, die 

über die Festlegung von Agri-Photovoltaikanlagen harmonisiert werden könnten. Hierüber 

muss in den folgenden Bauleitplanverfahren entschieden werden. 

 
Für die Ortschaft Schrampe und Zießau hat der Ortschaftsrat entschieden, dass Flächen für 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen nur in einem Abstand von 500 m um das nächstgelegene 

Wohnhaus sowie in einem Abstand von 100 m zu Waldflächen ausgewiesen werden. Die Be-

reiche liegen außerhalb der Vorranggebiete für Natur und Landschaft jedoch im Bereich der 

Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung, sodass vor Antragstellung auf Einleitung eines 

entsprechenden Planverfahrens die Umsetzung einer Anlage mit der Stadt und dem Umwelt-

amt des Altmarkkreises Salzwedel abgestimmt werden sollten. Die ausgewiesenen Flächen 

umfassen 53 ha.  
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In den Ortschaften Thielbeer und Zühlen werden Flächen in einem Gesamtumfang von 33 ha 

ausgewiesen.  

 

In der Summe werden im gesamträumlichen Konzept zu Photovoltaik-Freiflächenstandorten 

im Gebiet der Einheitsgemeinde Arendsee zu den schon vorhandenen und in Aufstellung be-

findlichen Anlagen weitere Flächenausweisungen im Umfang von 348,1 ha zur Verfügung ge-

stellt. 

 

Bei einer Gesamtgröße landwirtschaftlicher Nutzfläche von 13.835 ha entspricht dies 2,5 %. 

 

 

4.0  Weitergehende Festlegungen: 

 

Die in diesem Verfahren getroffenen Beschlüsse der Ortschaftsräte und des Stadtrates dienen 

einer Selbstbindung und einer sachgerechten und von der Raumordnung getragenen Vorge-

hensweise zur Ausweisung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Die Selbstbindung wird ge-

nutzt, um weitergehende Regelungen zu treffen, die es insgesamt erleichtern, die Entwicklung 

von erneuerbaren Energien auf möglichst hohem und umsichtigen Niveau zu sichern. Über die 

iterative Vorgehensweise, welche Ortschaft in welchem Umfang Freiflächen für zukünftige 

Photovoltaikanlagen zur Verfügung stellen möchte, wurde ein politisches Benehmen mit den 

Menschen vor Ort hergestellt. Rückläufe im Zuge der Bürgerbeteiligung hat es mit einer Aus-

nahme nur von solchen Bürgern gegeben, deren Vorhabenflächen durch die Ortschaftsräte 

nicht in das gesamträumliche Konzept aufgenommen wurden. Das wurde von den politischen 

Gremien aufgenommen und nochmals eruiert. Die Flächenausweisungen wurden beibehalten.  

 

Für das gesamträumliche Konzept können folgende grundsätzliche Punkte festgehalten per 

Ratsbeschluss werden. 

 

▪ Das gesamträumliche Konzept muss sich gegenüber weiteren „Gütesicherungen“ wie 

der zukünftigen DIN SPEC 91492 (Freiflächen-Photovoltaikanlagen und Tierhaltung) 

offenhalten, um Mindeststandards einer guten Umsetzung auch in Zukunft gewährleis-

ten zu können.  

 

▪ Eine weitergehende Beschränkung der ca. 348,1 ha ausgewiesenen Flächen ist nicht 

erforderlich, da die Flächenausweisung durch die Ortschaften beschlossen wurden. 

Sie machen 2,5 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Einheitsgemeinde aus. 
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▪ Eine zeitliche Vorgabe zur Umsetzung der ausgewiesenen Fläche ist nicht erforderlich. 

Sie wird durch die vorhandenen Strukturen vorgegeben. Zuerst ist eine Umsetzung der 

Anlagen, für die ein Offenlagebeschluss getroffen wurde (109 Hektar) realistisch. Hier-

nach ergeben sich sukzessive weitere Möglichkeiten in Abhängigkeit der Vertrags-

schließungen zwischen Vorhabenträgern und Grundstückseignern sowie den Möglich-

keiten im angespannten Stromnetz, weitere Einspeisepunkte den einzelnen Flächen 

zuordnen zu können.  

 

▪ Aus ökologischer Sicht ist bei allen Flächenanlagen ein Ausgleich auf der Fläche an-

zustreben. Eine Zuweisung von externen Ausgleichsflächen mit zusätzlicher Inan-

spruchnahme landwirtschaftlicher Flächen kann hierdurch vermieden werden.  

 

▪ Die Ausweisung von Freiflächen auf ökologisch geringwertigen Flächen (intensiv ge-

nutzter Ackerflächen und Wiesen, Weiden geringer Artendiversität) sollte präferiert 

werden. Sie bewirken i. d. R. einen Ausgleich auf der Fläche bei extensiver Unterhal-

tung der Freiflächenanlagen.  

 

▪ Für die städtebauliche Sicherung der Anlagen wird ein vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan aufgestellt.  

 

▪ Seitens der Vorhabenträger sind bei Vorgesprächen mit der Verwaltung alle erforderli-

chen Unterlagen für eine qualitativ hochwertige Projektrealisierung vorzulegen. Dies 

trifft insbesondere auf Agri-Photovoltaikanlagen, die sich an der DIN SPEC 91434 ori-

entieren sollen.  

 

▪ Die Bebauungspläne werden als Bebauungspläne auf Zeit festgeschrieben. Eine Ver-

längerung kann rechtzeitig beantragt werden. Es ist jedoch nicht absehbar, in welchem 

Umfang die regenerative Energiegewinnung im privaten Bereich in Zukunft Freiflächen-

anlagen in dem hier vorliegenden großen Umfang zum Teil substituieren werden.  

 

▪ Bei einer Rückführung in landwirtschaftliche Produktionsflächen sollten Hecken, die 

zur Einbindung der Anlage gepflanzt wurden, erhalten bleiben.  

 

▪ Die Anlagen sollten bezüglich der Größe in den entsprechenden Teilraum passen und 

visuell gut eingebunden werden.  
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▪ Bei der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen sind durch den Vorhaben-

träger bei Antragstellung die Belege zu erbringen, dass die Planung keine Existenzge-

fährdungen bezgl. der Grundstückseigentümer oder der Pächter landwirtschaftlicher 

Nutzflächen zur Folge haben.  

 

 

 

 
Wiehl, November 2023 
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(2009): Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen 
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Umweltbundesamt Fachgebiet V 1.3 Erneuerbare Energien (Mai 2022): Umweltverträgliche 

Standortsteuerung von Solar-Freiflächenanlagen Handlungsempfehlungen für die Regional- 

und Kommunalplanung 

 

Verordnung über Gebote für Freiflächenanlangen auf Ackerland in benachteiligten Gebieten 

(15.02.2022): (Freiflächenanlagenverordnung – FFAVO) 

 

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5) geändert worden ist 
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Anhang  

 

Flächennutzungsplan und Erläuterungen  
zu landesplanerischen Vorgaben. 
 

 

Flächennutzungsplan der Einheitsgemeinde Arendsee (Altmark) 

Für das Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark) liegt ein Flächennutzungsplan 

insgesamt nicht vor. Der überwiegende Teil der Einheitsgemeinde Arendsee (Altmark) wird 

somit nicht durch einen Flächennutzungsplan „gesteuert“.  

 

Für das Stadtgebiet sind somit die Darstellungen des Landesentwicklungs- und Regionalent-

wicklungsplanes von Bedeutung, auf die in den folgenden Abschnitten eingegangen wird. 

 
 

Darstellung des Landesentwicklungsplanes des Landes Sachsen-Anhalt 

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat am 08.03.2022 die Neuaufstellung des Landesent-

wicklungsplanes beschlossen. Auf der Grundlage der Evaluierung aller Handlungsfelder des 

derzeit geltenden Landesentwicklungsplanes aus dem Jahre 2010 erfolgt die Neuaufstellung 

dieses Planes. Der derzeitig geltende Landesentwicklungsplan ist am 12.03.2011 in Kraft ge-

treten. „Geänderte gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Rahmenbedingungen so-

wie unterschiedliche Raumnutzungsansprüche machen die Neuaufstellung des Landesent-

wicklungsplanes notwendig. 1  

 

Um im gegenwärtigen Zeitraum das Freiflächen-Photovoltaikkonzept im Abgleich mit den Zie-

len der Landesplanung aufzustellen, werden im gesamträumlichen Konzept die Darstellungen 

des am 12.03.2011 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplanes übernommen. Die Rück-

läufe des Beteiligungsverfahrens wurden eingearbeitet. Der neue Landesentwicklungsplan soll 

zum Ende der Legislaturperiode 2026 vorliegen. 

 

Regionaler Entwicklungsplan Altmark 

Die Regionalversammlung der regionalen Planungsgemeinschaft Altmark hat mit Beschluss 

vom 22.06.2022 die Einleitung des Verfahrens zur Neuaufstellung des regionalen Entwick-

lungsplanes Altmark beschlossen. Gleichzeitig wurde das Verfahren zur Änderung und Ergän-

zung des regionalen Entwicklungsplanes Altmark 2005 mit dem Ziel, diesen an den 

 
1 Siehe hierzu https://mid.sachsen-anhalt.de/infrastruktur/raumordnung-bund-landesentwicklung/neu-
aufstellung-des-landesentwicklungsplanes #C313 

https://mid.sachsen-anhalt.de/infrastruktur/raumordnung-bund-landesentwicklung/neuaufstellung-des-landesentwicklungsplanes
https://mid.sachsen-anhalt.de/infrastruktur/raumordnung-bund-landesentwicklung/neuaufstellung-des-landesentwicklungsplanes
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Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt anzupassen, eingestellt. Die Neu-

aufstellung des regionalen Entwicklungsplanes Altmark soll folgende Schwerpunkte umfas-

sen: 

 
- die Daseinsvorsorge und Entwicklung der Siedlungsstruktur, 

- Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. 

Dabei ist ein wesentlicher Aspekt zur Erreichung der von Bund und Land vorgegeben 

Klimaschutzziele, die planerische Steuerung eines verträglichen Ausbaus der erneuer-

baren Energien. (Vor diesem Hintergrund werden die Darstellungen des noch rechts-

wirksamen Regionalplans Altmark 2005 inkl. Änderungen und Ergänzungen in das ge-

samträumliche Konzept übernommen) Die Äußerungen der regionalen Planungsge-

meinschaft im Zuge der erfolgten Beteiligung zu diesem Konzept wurden in der vorlie-

genden Fassung berücksichtigt.  

 

- Schutz und Nutzung des Freiraums 

Die Konkurrenz unterschiedlicher Raumnutzungsansprüche außerhalb von Siedlungs-

flächen nehmen stetig zu. Um den Freiraum zu schützen und gleichzeitig die vielfältige 

Nutzung des Raumes zu ermöglichen, bedarf es einer konfliktminimierenden raumord-

nerischen Steuerung. Planerische Handlungserfordernisse werden hierbei insbeson-

dere in den Bereich Naturschutz, Hochwasserschutz, Rohstoffsicherung sowie Land- 

und Forstwirtschaft gesehen.2 (Dieser Abgleich bildete auch einen Schwerpunkt bei der 

Ausgestaltung des gesamträumlichen Konzeptes). 

 

Der Landesentwicklungsplan und der regionale Plan wurden entwickelt bzw. aufgestellt, um 

die Konkurrenz unterschiedlicher Raumnutzungsansprüche in Einklang zu bringen. Die Dar-

stellungen beider Pläne sind unter Berücksichtigung deren Neuaufstellung beachtlich. Hierbei 

sind im Freiraum unterschiedliche Hierarchieebenen zu beachten, die in der Abwägung, wel-

che Raumnutzung höhere Bedeutung hat, zwei maßgebliche Kategorien aufweisen: 

 
- die Vorranggebiete und  

- die Vorbehaltsgebiete. 

 
 
 
Vorranggebiete 

„Vorranggebiete sind von öffentlichen Planungsträgern bei ihren Planungen und Maßnahmen, 

durch die Grund- und Boden in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung 

 
2 Siehe hierzu auch: https://www.altmark.eu/index.php?idee=245 

https://www.altmark.eu/index.php?idee=245
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beeinflusst wird, zu beachten. Andere raumbedeutsame Nutzungen in diesen Gebieten sind 

ausgeschlossen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der 

Raumordnung nicht vereinbar sind. Ortslagen und baurechtlich gesicherte Flächen sind von 

entgegenstehenden Vorrangfestlegungen ausgenommen.“3 

 

Ein Beispiel zur Veranschaulichung wäre die Unvereinbarkeit zwischen einem Vorranggebiet 

für die Rohstoffgewinnung und die Realisierung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage, wenn 

diese auf einem zukünftigen Abbaugebiet zu liegen kommt. In der Abwägung, welchen Belang 

bei der Umsetzung die höhere raumordnerischer Bedeutung beizumessen ist, ist hier der Roh-

stoffabbau zu priorisieren, da die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in ihrer 

Standortwahl deutlich flexibler ist, als die von der Lage des Rohstoffs abhängige Rohstoffge-

winnung.  

 
Auf nachweislich endgenutzten Flächen, in Abhängigkeit des Rekultivierungsplanes, können 

jedoch Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet werden. In diesem Fall zählt die konkrete Si-

tuation.  

 

Im Landesentwicklungsplan sowie im Regionalplan sind Vorranggebiete für die Rohstoffge-

winnung, Vorranggebiete für Natur und Landschaft, den Hochwasserschutz und die Wasser-

gewinnung ausgewiesen und dargestellt. Dabei differieren die Darstellungen zwischen dem 

Regionalplan und dem Landesentwicklungsplan räumlich zum Teil erheblich, da der regionale 

Entwicklungsplan deutlich früher rechtswirksam wurde, als der Landesentwicklungsplan. In der 

Regel ist der Regionalplan aus dem Landesentwicklungsplan zu entwickeln. Die unterschied-

lichen Flächenausdehnungen sind in der Karte zum gesamträumlichen Konzept zur Entwick-

lung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen entsprechend gekennzeichnet.  

 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass bei entsprechender Ausgestaltung der Freiflä-

chen-Photovoltaikanlage diese, in enger Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehör-

den, im Bereich von Vorranggebieten für Natur und Landschaft z. B. auf heute intensiv ge-

nutzte Ackerflächen potenziell realisiert werden können, wenn die Anlage als „Biodiversitäts-

anlage“ ausgelegt wird. Dies sollte jedoch mit den zuständigen Behörden vor Einleitung eines 

B-Planverfahrens geklärt werden.  

 

Grundsätzlich muss, wie bei jeder Planung, die Standortfrage geklärt sein. Wieso soll eine 

Photovoltaik-Freiflächenanlage in Bereichen mit planerischen Restriktionen realisiert werden, 

 
3 siehe Erläuterungen im Landesentwicklungsplan 
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wenn im Stadtgebiet in ausreichendem Umfang Flächen vorhanden sind, in denen keine Rest-

riktionen gegenüber Photovoltaik-Freiflächenanlagen bestehen.2 

 

Vorbehaltsgebiete 

„Vorbehaltsgebiete ergänzen die Vorranggebiete um noch nicht endgültige abgewogene Ziel-

setzungen. Bei der Abwägung konkurrierender Nutzungsansprüche ist der festgelegten Vor-

behaltsfunktion ein besonderes Gewicht beizumessen. Werden im Rahmen von Bauleitpla-

nungen und Fachplanungen Abwägungen zwischen Nutzungskonflikten durchgeführt, muss 

der Planungsträger verdeutlichen, dass er dem festgelegten Vorbehalt einen besonderen Stel-

lenwert beigemessen hat. Damit wird über das Ergebnis der Abwägung aber keine präjudizie-

rende Aussage getroffen.4 

 

Hier greift grundsätzlich § 2 des Erneuerbaren Energien Gesetzes, der die Errichtung und den 

Betrieb von Anlage sowie den dazugehörigen Nebenanlagen in der Abwägung ein „überra-

gendes öffentliches Interesse beimisst, das der öffentlichen Sicherheit dient. Dies solange bis 

die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist.“  

 
Das überragende öffentliche Interesse ist in der Abwägung bei Nutzungskonkurrenzen mit ge-

gensätzlichen Flächenansprüchen von untergeordneter Bedeutung, wenn im Stadtgebiet in 

ausreichend großem Umfang Flächen zur Verfügung stehen, die, wie schon zu dem Abschnitt 

der Gebietsausweisungen des LEPs dargestellt, keine Restriktionen aufweisen. Zwar ist der 

Ausbau zur Gewinnung erneuerbarer Energien ein gewichtiger gesellschaftlicher Belang, doch 

handelt es sich bei den einzelnen Vorhaben i.d.R. um private gewerbliche Betriebe, die der 

Energieerzeugung dienen. Bezüglich der Standortansprüche weisen diese Anlagen eine aus-

gesprochen hohe Flexibilität auf. Hier sind zur Realisierung der Anlage die nächstgelegenen 

zugeordneten Einspeisepunkte oft gewichtiger als der jeweilige Standort bei allgemeiner Nut-

zungs-, Funktions- und Umweltausprägung.  

 

Individuell in einzelnen Planungen eingestellte Argumentationsketten mit dem Hinweis auf die 

Bedeutung gemäß § 2 EEG weisen je nach Standortsituation keine ausreichend belastbare 

Rechtssicherheit auf.  

 

Die Notwendigkeit vor Ort mit hohem Druck einzelne Anlagen umzusetzen, um die im Bund 

fixierten Entwicklungsziele zum Ausbau der Photovoltaik zu erreichen, ist gegenüber den flä-

chengebundenen Windkraftanlagen von deutlich geringerer Gewichtung.  

 
4 Weitergehende Erläuterungen hierzu sind im regionalen Entwicklungsplan Altmark angeführt. 
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Gemäß der Veröffentlichung des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt5 sind die festgelegten Ausbauziele für PV-Anlagen im 

Gegensatz zu Windenergieanlagen in den vergangenen Jahren stets erreicht und überschrit-

ten worden. Dies gilt sowohl für Freiflächen als auch für Dachanlagen. Ferner weisen PV-

Anlage verhältnismäßig kurze Realisierungszeiten auf. Die Förderung von Photovoltaik-Frei-

flächenanlagen durch die in den vorangegangenen Kapiteln schon aufgezählten Gesetzesän-

derungen, die im Februar 2022 geänderte Freiflächenanlagen-Verordnung des Landes Sach-

sen-Anhalt (GVBI.LSA S. 330) sowie die deutlich günstigeren Kosten zur Realisierung einer 

Anlage, die es vielen Betreibern gewinnbringend möglich macht, ihre Anlagen auch ohne För-

dermittel zu betreiben, lassen den Ausbau von solarer Energie in Sachsen-Anhalt zurzeit rasch 

fortschreiten.  

 

Im Stadtgebiet der Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark) zeigt dies auch die Nachfrage 

vom Herbst 2021 bis zum Sommer 2022, in dem für das Stadtgebiet Anfragen zu diversen 

Freiflächen im Umfang von über 215 ha vorlagen. Im Einheitsgebiet der Stadt Arendsee (Alt-

mark) ist eine ausreichend große Flächenverfügbarkeit gegeben. Sollte bei der Schutzgüter-

abwägung zwischen Vorbehaltsgebieten, die beispielsweise dem Tourismus und der Erholung 

dienen und der Installation von Freiflächen-Photovoltaikanlagen Konflikte auftreten, ist es 

raumordnerisch und städtebaulich geboten auf Flächen auszuweichen, auf denen keine Rest-

riktionen bestehen.  

 

Vom Landesentwicklungsplan und vom regionalen Entwicklungsplan werden im Gebiet der 

Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark) Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung, 

den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems und Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft 

dargestellt. Bezüglich den Darstellungen Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung und 

den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems bestehen räumliche Differenzen zwischen 

Landesentwicklung- und Regionalentwicklungsplan, die in der Karte zum gesamträumlichen 

Konzept durch entsprechende Kennzeichnung deutlich gemacht werden.  

 

In der Gesamtbetrachtung muss auf die großflächige Darstellung der Vorbehaltsgebiete für die 

Landwirtschaft eingegangen werden. Die benachteiligten Gebiete, in denen Böden mit gerin-

ger Ertragsfähigkeit vorkommen, nehmen fast den gesamten Norden des Stadtgebietes ein. 

In ihnen werden jedoch im großen Umfang Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung, 

 
5 Siehe hierzu auch: https://mwu.sachsen-anhalt.de/energien/erneuerbare-energien/photovol-
taik/page#c329040 
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den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems, FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete, Moorbö-

den u.a. dargestellt bzw. ausgewiesen. Kleinflächig wurden sie auch um die Ortschaft Molitz 

dargestellt (wobei hier auch Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft dargestellt sind).  

 

Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft nehmen mit ca. 130 km² fast die Hälfte der Einheits-

gemeinde Arendsee (Altmark) ein. In Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft stellen Agri-

Photovoltaikanlagen keinen erheblichen Nutzungskonflikt mit dem Vorbehaltsgebiet dar. Bei 

entsprechender Ausgestaltung findet eine minimale Versiegelung der Flächen statt. Die land-

wirtschaftliche Produktion muss zu mehr als 66 % aufrechterhalten werden. In den langjähri-

gen Trockenwetterzeiten wirkt die Agri-Photovoltaikanlage dem Austrocknen der Böden sogar 

entgegen. Je nach Anbaufrucht und Trockenwetterlagen können Agri-Photovoltaikanlagen 

dann sogar gegenüber Referenzflächen ohne PV-Anlagen zu einem leichten Produktionszu-

wachs beitragen. Da die Landwirte zusätzlich in der Regel am Gewinn der PV beteiligt werden, 

trägt die Anlage auch zu einer Standortsicherung des jeweiligen Landwirtes bei.  

 

 

Immissionsschutz 
Als einzige Gebäude, die von Blendwirkung betroffen sein könnten, weist das Amt auf die 

Einzelhöfe Rademin Nr. 31/31a und Molitz Nr. 8 hin. 

 

Der Kreisimmissionsschutz weist ferner darauf hin, dass Fahrzeuge auf an den Photovoltaik-

anlagen vorbeiführenden öffentlichen Straßen/Bahnlinien nicht durch kurzfristige Blendwir-

kung gesundheitlich oder verkehrsgefährdend beeinflusst werden dürfen. Diesbezüglich sollte 

folgende Fläche bezüglich potenzieller Blendwirkungen besonders betrachtet werden: 

- Geplante Fläche bei Ritzleben an der B 190 

- Ggf. geplante Fläche zwischen Genzien und Leppin an der B190 

- Geplante Fläche an der L5 nordwestliche Schrampe 

- Geplante Fläche an der Ortsverbindungsstraße Kaulitz-Schrampe 

- Geplante Fläche nördlich Rademin, die von der K1005 zerschnitten wird 

- geplante Fläche nordöstlich Rademin, die von der Ortsverbindungsstraße Rademin-Ort-

winkel zerschnitten bzw. tangiert wird 

- Geplante Flächen entlang der Bahnstrecke Salzwedel-Stendal (von einer Reaktivierung 

der Bahnstrecke Salzwedel-Arendsee-Geestgottberg wird nicht ausgegangen) 
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Bergbau 
Hinweis : 

Im Bereich der rechtskräftigen Freiflächen-Photovoltaikanlage „Solarpark Lohne 2 befindet 

sich das Bergwerkseigentum Lohne (III-A-f-476/90/208 Bodenschatz: Kiese und Kiessande 

zur Herstellung von Betonzuschlagstoffen) für den Gewinnungsbetrieb Lohne, der Firma 

Bauservice Altmark, Lokschuppen 1 in 29410 Salzwedel. Für diesen Bereich liegt ein gültiger 

Abschlussbetriebsplan vor. Die Flächen konnten bisher jedoch nicht aus der Bergaufsicht ent-

lassen werden.  

 

 

Hoch- und Tiefbauamt Altmarkkreis Salzwedel 
 
Verkehr / Kreisstraßen: 

Durch die o.g. Planung werden Kreisstraßen des Altmarkkreises Salzwedel berührt. 

Im Zuge der Planung und zur Herstellung des Baurechts ist Folgendes zu beachten: 

 

Für zu errichtenden PV-Anlagen gilt es Folgendes zu beachten: 

 

Gem. § 24 Abs. 1 Nr. 1 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) dürfen außer-

halb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahr-

ten längs der Kreisstraßen Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 Meder, gemes-

sen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet werden. 

Entsprechend den Regelungen in § 24 Abs. 1 Nr. 1 StrG LSA darf vom befestigten Fahrbahn-

rand der Kreisstraße bis zur Außenkante der Anlage ein Mindestabstand von 20 m nicht un-

terschritten werden. 

Hochbauten sind diejenigen baulichen Anlagen, die sich über den Erdboden erheben. 

Somit gilt die Bauverbotszone gleichwohl für geplante umlaufende Zaunanlagen. 

 

Die Bauverbotsgrenze ist in den Lageplänen zu kennzeichnen. 

 

Entsprechend den Regelungen des § 24 Abs. 1 Nr. 2 StrG LSA dürfen bauliche Anlagen im 

Sinne des Gesetzes über die Bauordnung, die über Zufahrten außerhalb der Ortslagen an 

Kreisstraßen verkehrsmäßig angebunden werden sollen, nicht errichtet werden. 

 

Zufahrten im Bauverbotsbereich sind auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Sie sind 

daher in den Bereich bereits bestehender Weganbindungen oder Zufahrten mit ausreichenden 

Sichtverhältnissen zu legen. 
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Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten, ist dafür zu sorgen, dass 

die Anlagen keine Blendwirkung auf die Kreisstraßen haben / entwickeln. Blendgutachten sind 

erforderlich. 

 

Zur Anbindung an das bestehende Strom-Übertragungsnetz ist im Zuge der Planung und zur 

Herstellung des Baurechts im Bereich der Kreisstraßen des Altmarkkreises Salzwedel sowie 

den zugehörigen Nebenanlagen Folgendes zu beachten: 

 

Planung 

1. Fahrbahnquerungen 

Fahrbahnquerungen sind in geschlossener Bauweise im Schutzrohr mit einer Überde-

ckung von mindestens 1,0 m innerhalb der Ortslagen und mindestens 1,5 m außerhalb 

der Ortslagen vorzunehmen. 

 

2. Längsverlegung 

Die Längsverlegung innerhalb der Ortslagen ist im Gehwegbereich bzw. im Grünstrei-

fen zwischen Gehweg und den bebauten Grundstücken vorzunehmen. Der einzuhal-

tende Mindestabstand beträgt 1,0 m. Eine Unterschreitung des Mindestabstandes bis 

auf 0,6 m darf nur in Ausnahmefällen im Bereich von Engstellen erfolgen. Außerhalb 

der Ortslage ist die Längsverlegung im Fahrbahnseitenbereich möglichst an der äuße-

ren Grundstücksgrenze außerhalb der Bankette im Abstand > 1,5 m vorzunehmen. Die 

Verlegung erfolgt im Schutzrohr in geschlossener Bauweise. Von der Arbeitsgruben 

zum Fahrbahnrand ist ein Mindestabstand > 1,5 m einzuhalten. Die Leitung ist so aus-

zubilden(Material, Verlegetiefe), dass im Straßengrundstück ab 1,5 m vom Fahrbahn-

rand Baumpflanzungen vorgenommen werden können. 

 
3. Schutz von Bäumen und Sträuchern  

Hinsichtlich zu schützender Bäume und Sträucher wird auf die RAS-LP 4 verwiesen. 

Die darin enthaltenen Regelungen sind einzuhalten. Im Wurzelbereich von Bäumen 

und Sträuchern ist geschlossene Bauweise vorzusehen. 

 

4. Querung von Brücken und Durchlässen (Gewässer) 

Im Baubereich befindliche Gewässerquerung sind in einer Tiefe von > 6,00 m unterhalb 

der Grabensohle mittels gesteuertem Rohrvortrieb zu unterqueren. 

Aufgrund des Zustandes der meisten Durchlässe werden diese in absehbarer Zeit er-

neuert. Bedingt durch Auflagen anderer Behörden erfolgt der Ersatzneubau 
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höchstwahrscheinlich in Verbindung mit der Errichtung einer Otterberme, sodass die 

geforderte Tiefe von > 6,00 m unterhalb der Grabensohle zur Gewässerquerung un-

umgänglich ist, um folglich eine Umverlegung im Zuge eines Ersatzneubaus zu ver-

meiden. 

Gewässerquerungen bedürfen der wasserrechtlichen Genehmigung der unteren Was-

serbehörde des Altmarkkreises Salzwedel. 

Querungen von Brücken sind zudem separat beim Hoch- und Tiefbauamt SG Tiefbau 

/ Verkehrsplanung zu beantragen. 

 
5. Leitungsbestand 

Die lage- und höhenmäßige Einordnung der Leitung ist unter Beachtung des vorhan-

denen Leitungsbestandes vorzunehmen. Hierzu sind bei den zuständigen Versor-

gungsträgern Auskünfte einzuholen. Die Tiefe von Freispiegelleitungen ist gegebenen-

falls zu ermitteln. 

 
6. Grundstücksgrenzen 

Im Zuge der Planung ist der Verlauf der Grundstücksgrenzen festzustellen. Grenz-

steine dürfen nicht entfernt, verändert oder beschädigt werden. 

 

Baurecht 

Vor Baubeginn ist das Baurecht im Bereich der Kreisstraße herzustellen. Hierzu bedarf 

es einer vertraglichen Regelung (§ 23 StrG LSA) zwischen dem Eigentümer und Be-

treiber der Leitung und dem Altmarkkreis Salzwedel über die Nutzung von in Baulast 

des Altmarkkreises Salzwedel stehenden Straßenteilen sowie in Eigentum des Alt-

markkreises Salzwedel stehenden Grundstücken. 

 

Der Antrag auf Straßenbenutzung ist beim Hoch- und Tiefbauamt, SG Tiefbau / Ver-

kehrsplanung, des Altmarkkreises Salzwedel mindestens 6 Wochen vor dem beabsich-

tigten Baubeginn einzurichten. 

Dem Antrag ist Folgendes beizufügen: 

 
1. Angaben zum Eigentümer / Betreiber der Leitung (Name, Adresse, Telefonnummer) 

2. Baubeschreibung 

3. Lagepläne M 1:500 mit Angaben zu  

• Material der Leitung 

• Stationierung der Längsverlegung und Querung bezogen auf den Straßenkilo-

meter entsprechend der in der Örtlichkeit vorhandenen Stationszeichen der 

Straße 
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• Darstellung der vorhandenen Bestandsleitungen (Elektro, Telekommuni-

kation, Wasser, Gas, etc.) 

• Verlegetiefe bezogen auf OK (Gelände bzw. Fahrbahn) 

• Abstände vom befestigten Fahrbahnrand 

 
Die Zeichnungen sind in 3-facher Ausfertigung beizufügen. 

 

Hinweise: 

Baulastträger der Gehwege und Parkflächen innerhalb der Ortslagen ist die Stadt 

Arendsee. Gestattungsverträge über die Nutzung von Gehwegen sind mit der Stadt zu 

schließen. 

 

 

Hochwasserrisikogebiete  
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